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Führung und Schulung im jugend- und volkspflege
rischen öffentlichen Dienst.

Eine Aufgabe der Gauselbstverwaltung.
Von Oberstammführer Provinzialverwaltungsrat Alwin Brockmann, Kattowitz.

In dem Runderlaß des Reichsministers des Innern über die Neuordnung der 
Gau- (Landes-) Jugendämter vom 15. Dezember 1943 (MBliV. S. 1937)0 wird 
ausgeführt, daß durch die in einer Reihe von Gau- bzw. Landesjugendämtern 
erfolgte Neuordnung diese in erhöhtem Maße in die Lage versetzt worden 
seien, nicht nur in ihrer eigenen Verwaltungsstufe die Aufgaben einer national
sozialistischen Jugendpflege zu erfüllen, sondern auch die Jugendämter ihres 
Bereichs einheitlich auszurichten. Der Erlaß nimmt dabei ausdrücklich auf 
§ 13 Ziffer 1 und 2 des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes Bezug. Dort heißt es 
bekanntlich, daß zu den Aufgaben des Landesjugendamtes die Aufstellung ge
meinsamer Richtlinien und die sonstigen geeigneten Maßnahmen für die zweck
entsprechende und einheitliche Tätigkeit der Jugendämter sowie die Beratung 
der Jugendämter und die Vermittlung der Erfahrungen auf dem Gebiete der 
Jugendwohlfahrt gehören. Dazu gehört ferner auch gemäß Ziffer 3 des gleichen 
§ 13 die Schaffung gemeinsamer Veranstaltungen und Einrichtungen für die 
beteiligten Jugendämter.

Durch den eingangs erwähnten Erlaß über die Neuordnung der Gau- (Lan
des-) Jugendämter ist die Zweckmäßigkeit des fachlichen Weisungsrechtes, das 
dem Landesjugendamt gegenüber den Jugendämtern seines Bezirks eingeräumt 
werden müßte, wieder in den Mittelpunkt der Erörterungen gerückt worden. 
Die Meinungen darüber sind jedoch geteilt. So sehr es auf der einen Seite im 
Wesen nationalsozialistischer Führungsarbeit zu liegen scheint, daß dem Gau- 
bzw. Landesjugendamt gegenüber den Jugendämtern seines Bereichs ein solches 
Weisungsrecht zustehen muß, so nachdrücklich wird andererseits auch betont, 
daß es dem Wesen einer echten gemeindlichen Selbstverwaltung widerspricht,

0 DZ>V. XIX S. 133.

1



•wenn die Selbstverwaltung der Mittelstufe das Recht erhält, die gemeindliche 
Selbstverwaltung der Unterstufe mit Weisungen zu versehen. Der letztere 
Grundsatz ist bezüglich der Durchführung der staatlichen Sportaufsicht aller
dings bereits durchbrochen worden, indem—meines Wissens erstmalig—im § 3 
der Verordnung über die staatliche Sportaufsicht und öffentliche Sportpflege 
vom 20. Juni 1940 (RGBl. I S. 900) bestimmt wird, daß die Leiter der Selbst
verwaltungskörperschaften in der Mittelstufe die Leiter der Landkreise als 
Selbstverwaltungskörperschaft und die Oberbürgermeister der kreisfreien 
Städte mit Weisungen für die Handhabung der Sportaufsicht versehen können. 
Hier handelt' es sich aber immerhin um eine staatliche Auftragsangelegenheit, 
also um keine echte Aufgabe der Selbstverwaltung. Ferner besteht auch im 
Rahmen des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes für eine Reihe von Landesjugend- 
ämtem schon jetzt ein Weisungsrecht, so z. B. für das Landesjugendamt der 
Reichshauptstadt Berlin gegenüber seinen 20 Jugendämtern der Verwaltungs
bezirke, außerdem für diejenigen Landesjugendämter, die Teil eines Staats
ministeriums ihres Landes sind und als Ministerium zweifellos ohne weiteres 
Weisungsrecht gegenüber den Jugendämtern des Landes haben dürften.

Trotzdem erscheint mir die Propagierung eines solchen Weisungsrechtes auf 
dem Gebiete der öffentlichen Jugendpflege mit den Grundsätzen einer echten 
nationalsozialistischen Selbstverwaltung nicht vereinbar. Gerade auf dem Ge
biete der Selbstverwaltung kann durch eine Überbeanspruchung des Weisungs
rechtes der zentralen Dienststellen jede selbständige, schöpferische Tätigkeit 
der gemeindlichen Selbstverwaltungskörperschaft nicht nur außerordentlich ge
hemmt, sondern unter Umständen sogar zum Erliegen gebracht werden. 
Wesensgemäß ist der Selbstverwaltung dagegen die „Führung“. Diese ist 
schwieriger zu handhaben als die Weisung. Führung bedeutet beispielsweise 
auf dem Sektor der Jugendpflege, daß das Gau- oder Landesjugendamt per
sonell uqd fachlich so besetzt ist, daß es wirkliche Führungsarbeit gegenüber 
den Jugendämtern seines Bereichs zu leisten vermag. Mir scheint deshalb, daß 
die Bestimmungen des § 13 des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes, so überholt 
das Gesetz sonst in vielerlei Hinsicht ist, in Verbindung mit dem Runderlaß 
des Reichsministers des Innern über die Neuordnung der Gau- (Landes-) 
Jugendämter keiner Ergänzung hinsichtlich der Einräumung des Weisungsrech
tes bedürfen, sondern daß es vielmehr darauf ankommt, diese durch das Gesetz 
und den Erlaß gegebenen Möglichkeiten im nationalsozialistischen Sinne füh
rungsmäßig in die Tat umzusetzen.

Führung setzt aber wiederum Schulung voraus. Wenn das Gau- oder Landes
jugendamt will, daß die Jugendämter seines. Bereichs in gleicher Weise und 
vor allem auch in gleichem Geiste die anfallenden Aufgaben der Jugendpflege, 
also der Jugendertüchtigung, des Jugendschutzes und der Jugendhilfe, meistern 
seilen, dann bedeutet‘das, daß die Jugendämter mit den Absichten ihres Gau
oder Landesjugendamtes eingehend vertraut gemacht werden und daß die 
Jugendamtsleiters ständig geschult werden müssen, einmal im Hinblick auf die 
laufend neu erscheinenden Bestimmungen und zum anderen im Hinblick auf 
die besondere Lage ^es betreffenden Gaues. Die Schulung bedeutet zweifellos 
eine starke arbeitsmäßige Belastung des Gau- oder Landesjugendamtes, die 
aber trotzdem aus den führungsmäßigen Grundsätzen heraus zu den vor
nehmsten und vordringlichsten Pflichten aller Gaujugendämter gehören sollte. 
Gerade die Besonderheiten der Situation im gegenwärtigen Kriege machen 
diese Schulung auch zu einer kriegswichtigen Aufgabe.

Das Landesjugendamt der Provinz Oberschlesien hat es sich seit seiner Er
richtung im September 1941 und nach Übernahme aller Aufgaben des RJWG. 
nach Trennung der Provinzialverbände Ober- und Niederschlesien von vorn
herein zur Pflicht gemacht, die 66 Jugendämter seines Bereichs ständig zu 
solchen Schulungsveranstaltungen zusammenzurufen. Solche Zusammenkünfte 
erstrecken sich jeweils auf etwa IV2 Tage, schließen also auf jeden Fall einen 
kameradschaftlichen Abend ein. Fachlich versuchen diese Schulungsveranstal
tungen, allen im Mittelpunkt der Erörterung stehenden Fragen der Jugend-
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ertüchtigung, des Jugendschutzes und der Jugendhilfe wie auch der Rand
gebiete gerecht zu werden. So weist z. B. die Tagungsfolge der im März 1944 
in Bielitz veranstalteten Schulung der Jugendamtsleiter folgende Themen atif: 
Aufgaben der Jugendämter in der .Erziehungsfürsorge und Fürsorgeerziehung 
auf Grund neuerer jugendpsychiatrischer und jugendrechtlicher Erkenntnisse, 
rechtliche Schwierigkeiten bei der Durchführung der Amtsvormundschaft an 
Hand praktischer Fälle, Amtsvormundschaft für fremdvölkische Minderjährige, 
die Mitarbeit des Jugendamtes in der Arbeitserziehung gemäß Erlaß vom 
21. Dezember 1943, fürsorgerische und rechtliche Aufgaben des Jugendamts 
nach der Verordnung zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft2), Umfang 
und Bedeutung des Erlasses des Reichssicherheitshauptamtes vom 3. Januar 
1944 in der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Jugendhilfe, Übertragung 
von Geschäften des Jugendamtes auf die NSV.-Jugendhilfe, Zusammenarbeit 
der Jugendämter mit der Hitler-Jugend und schließlich Aufgaben und Stellung 
dei Tugendgerichtshilfe nach den Änderungen und Neuerungen in der Jugend
strafrechtspflege.

Außer diesen Themen, die durch Berichterstatter nicht nur des Landes
jugendamtes, sondern auch von Vertretern der Kreis- und Stadtjugendämter, 
der Weiblichen Kriminalpolizei und der Sozialarbeit der Hitler-Jugend ein
geleitet werden, wird ausreichend Gelegenheit geboten, auch alle anderen An
gelegenheiten, bei denen sich die Notwendigkeit der Erörterung ergibt, wie 
z. B. bei der Durchführung der Fürsorgeerziehung oder der Polizeiverordnung 
zum Schutze der Jugend, eingehend zu besprechen. Wichtiger Mittelpunkt der 
gesamten Zusammenkunft soll der kameradschaftliche Abend am ersten Tage 
sein. Den Beginn des Abends leitet gewöhnlich ein grundsätzlicher Vortrag 
ein, wie z. B. „Die Jugendpflege als Aufgabe der gemeindlichen Selbstverwal
tung“. Neben einer allgemeinen Aussprache oder — auch das wurde einmal 
versucht — einem Puppenspiel oder einem gemeinsamen Theaterbesuch ist im 
Anschluß daran Raum gegeben für die ;,Gespräche um den runden Tisch“. 
Dadurch lernen sich nicht nur die Jugendamtsleiter untereinander kennen, 
sondern auch die Sachbearbeiter des Landesjugendamtes können mit den 
Jugendamtsleitern ihre Erfahrungen „von Mann zu Mann“ austauschen. Aus 
diesen Gesprächen sind schon viele fruchtbare Anregungen für die Arbeit 
entstanden. Auf Grund der oberschlesischen Erfahrungen darf ich behaupten, 
daß diese Form der Schulung sich gegenüber stundenlangen Tagessitzungen 
durchaus bewährt hat und deshalb auch zu einer feststehenden Einrichtung des 
Landesjugendamtes Oberschlesien geworden ist.

Aber nicht nur auf die Schulung und Ausrichtung der Jugendamtsleiter 
kommt es an. Nicht minder wichtig ist vielmehr die Durchführung von 
Schulungsveranstaltungen für die Volkspflegerinnen im öffentlichen Dienst; 
denn diese stehen an der wirklichen Front der sozialen Arbeit. Denken wir 
an die Fürsorgerin, die stundenlang durch den tiefen Schnee stapfen muß, um 
im einsamen Gebirgsdorf mit polnischer Bevölkerung eine deutsche Umsiedler
familie zu betreuen. Braucht nicht gerade sie immer wieder eine Stelle, von 
der sie sich neuen Mut, neue Erfahrungsgrundsätze und Kraft für ihre schwere, 
aber auch schöne Arbeit holen kann? Aus dieser Erwägung heraus hat das 
Landesjugendamt im Einvernehmen mit dem Leitenden Medizinalbeamten des 
staatlichen Oberpräsidiums auch Schulungsveranstaltungen für die Volkspflege
rinnen bei den Jugend- und Wohlfahrtsämtern sowie den Gesundheitsämtern 
in Angriff genommen.

Aus räumlichen und zeitlichen Schwierigkeiten wurde Ende September 1943 
in Bielitz eine erste große Schulungstagung mit etwa 250 Teilnehmerinnen 
durchgeführt. Sie stellt in ihrer Art zwar nicht das Ideal dar, war aber trotz
dem ein voller Erfolg. Die Tagung wurde mit einem von musikalischen Dar
bietungen des Bielitzer Streichquartetts umrahmten programmatischen Vortrag 
der Frau Direktorin Dr. Charlotte Dietrich von der Sozialen Frauenschule des

J) DZW. XIX S. 17
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Pestalozzi-Fröbelhauses in Berlin über „Die Volkspflegerin als Volkserzieherin“ 
eröffnet. Dieser Vortrag, der der Eröffnungsveranstaltung den Charakter einer 
Feierstunde gab, .hinterließ bei allen Zuhörern einen tiefen Eindruck, war er 
doch Bekenntnis und Verpflichtung zugleich. Weitere Themen, die in ein
gehenden Vorträgen und anschließenden Aussprachen behandelt wurden, 
waren u. a.: Die Jugendpflege und ihre besonderen Aufgaben im oberschlesi
schen Raum, der Erziehungsauftrag der Hitler-Jugend in der Sozialarbeit, 
Neuerungen im Jugendstrafrecht, Aufgabe, Methode und Bedeutung der 
Jugendpsychiatrischen Klinik Loben, die Tuberkulosehilfe und ihre Durch
führung in der Provinz Oberschlesien, Grundsätze der Familienfürsorge, das 
Jugendamt als pädagogische Aufgabe sowie die Volkspflegerin und ihre Auf
gabe bei der Heranbildung deutschen Mädel- und Frauentums. Die Vorträge 
wurden auch hier von Fachreferenten' des Landesjugendamtes, des BDM., des 
Gesundheitsfürsorgeamtes der Provinzialverwaltung und von Jugendamts- 
leitem gehalten. An einem Nachmittag wurden in vier getrennt voneinander 
tagenden Arbeitsgemeinschaften Gegenwartsauf gaben des Jugendamtes, so 
insbesondere Fragen der Amtsvormundschaft, der Fürsorgeerziehung und der 
Arbeitserziehung, die Freiwillige Erziehungshilfe und ihre Durchführung, 
jugendbetreuende Maßnahmen des Reichssicherheitshauptamtes und die wirt
schaftliche Fürsorge der Tuberkulosehilfe, behandelt. Dadurch wurde der große 
Teilnehmerkreis aufgelockert und auch den Schüchternen die Möglichkeit e*rer 
freien ungezwungenen Aussprache geboten. Mittelpunkt der Schulung war 
wiederum ein kameradschaftliches Beisammensein, das von den Volkspflege
rinnen selbst in einer fabelhaften Weise ausgestaltet wurde. Stegreifspiele aus 
dem täglichen Dienst, durch die die verschiedenen Zuständigkeiten in humo
ristischer Weise gegeißelt wurden, Scharaden, Lieder und zum Schluß ein ge
meinsames Abendlied im großen Kreise waren Inhalt dieses fröhlichen Abends, 
der viele Volkspflegerinnen, die sich jahrelang nicht gesehen hatten, sich aber 
noch von der Sozialen Frauenschule her kannten, wieder zusammengeführt, 
dem Erfahrungsaustausch gedient und allen insbesondere wieder das Gefühl 
der Zusammengehörigkeit im sozialen Dienst an der deutschen Volksgemein
schaft gegeben hat.

Das Landesjugendamt Oberschlesien beabsichtigt, künftig bezirksweise 
Wochenendschulungen für Volkspflegerinnen im öffentlichen Dienst durchzu
führen. Zu diesem Zwecke wird die Provinz Oberschlesien in eine Reihe von 
Bezirken (von je mehreren Stadt- und Landkreisen) aufgeteilt, in denen sich 
dann etwa höchstens je 50 bis 60 Volkspflegerinnen zu einer gemeinsamen 
Wochenendschulung unter Einsetzung entsprechender Fachreferenten und 
Referentinnen zusammenfinden werden. Zur Auswertung der ersten großen 
Schulungstagung für die Volkspflegerinnen im öffentlichen Dienst hat das 
Landesjugendamt der Provinzialverwaltung übrigens einen Schulungsbrief her
ausgegeben, der die ausgezeichneten Ausführungen von Dr. Charlotte Dietrich 
enthält.

Derartige regelmäßige Schulungsveranstaltungen für die Jugendamtsleiter 
und die Volkspflegerinnen im öffentlichen Dienst sind, ohne daß davon ge
sprochen zu werden braucht, das Unterpfand für eine einheitliche Führung 
und Lenkung der jugend- und volkspflegerischen Arbeit in Oberschlesien. 
Wenn in solch kameradschaftlicher Weise zwischen den Referenten, Haupt
sachbearbeitern und sonstigen ehrenamtlichen Mitarbeitern des Landesjugend
amtes einerseits und den Jugendamtsleitern und deren Mitarbeitern und Mit
arbeiterinnen sowie den Volkspflegerinnen der Wohlfahrts- und Gesundheits
ämter andererseits die gemeinsamen Aufgaben angepackt werden, dann ist es 
schlechterdings unmöglich, daß etwa ein Jugendamt sich von den gemeinsam 
erarbeiteten Grundsätzen für einen bestimmten Arbeits- oder Geltungsbereich 
ausschließt und durch fachliche Weisungen an seine Pflicht erinnert werden 
müßte. Sollte es aber trotzdem der Fall sein, so gibt es auch im Rahmen des 
gegenwärtigen Verwaltungsrecbts Möglichkeiten genug, um es wieder in die 
gemeinsame Front einzureihen.
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Grundsatz einer jeden Gauselbstverwaltung müßte es sein, statt durch An

wendung eines fachlichen Weisungsrechtes durch ständige erfahrungsreiche und 
sachgemäße Führung und Schulung die der Selbstverwaltung auf den Gebieten 
der Jugend- und Volkspflege durch den Gesetzgeber übertragenen Aufgaben 
lebensnah erfüllen zu helfen. Wenn Führung und Schulung so zu einer stän
digen Einrichtung werden, dann hat auch der Erlaß über die Neuordnung der 
Gau- (Landes-) Tugendämter seinen tieferen, nationalsozialistischen Sinn erfüllt, 
indem er der Gauselbstverwaltung aus den Grundsätzen der Jugendführung 
heraus eine wesensgemäße Aufgabe anvertraute.

Bewegung und Volk in der Wohlfahrtsarbeit

Aus der NSV.
Mutter- und Kind-Betreuung.

Im Gau Oberschlesien wurden wieder 
vier NSV .-Mutter- und Kindheime ihrer 
Bestimmung zugeführt, in denen umquar
tierte und kinderreiche Mütter mit ihren 
Kindern sorgsamste Betreuung finden.

In der Industriestadt Beuthen kommt die 
vielfältige Wirksamkeit der NS.-Volks- 
wohlfahrt in dejn sehr regen Besuch der 
Beratungsstellen zum Ausdruck. In 17 Kin
dertagesstätten und 11 Horten werden rd. 
1800 Kinder regelmäßig betreut. Weitere 
Einrichtungen sind vorgesehen.

e

Im Gau Salzburg wurde die im Winter 
1942/43 begonnene Rachitisbekämpfung fort
gesetzt. Alle Säuglinge der Stadt- und 
Landkreise, rd. 3000 Säuglinge, wurden 
untersucht und mit Vigantol versorgt.

In 180 kinderreichen Familien wurden 
NSV.-Haushalthilfen zu Wochenbettpfle
gen, bei Erkrankungen oder zur Vertretung 
der Mütter bei der Mütterverschickung ein
gesetzt. 15—20 Maiden konnten für je vier 
Wochen an kinderreiche Familien abgege
ben werden. Zur Unterbringung von un
gefähr 250 Kindern, deren Mütter in Ar
beit stehen, wurden sechs Kriegshorte mit 
Mittagspeisung eingerichtet. Seit Mitte No
vember v. J. erhalten in den Stadtschulen 
täglich etwa j00 Kinder mit weitem Schul
weg Milch und belegte Brote. In 24 Land
ortsgruppen wird außerdem an etwa 2000 
Schulkinder täglich ein warmes Mittagessen 
verabfolgt.

•
Gau Halle-Merseburg wurden allein in 

einem Kreise in 41 Ortsgruppen mit 140 
Ortschaften im Sommer und Herbst des 
vergangenen Jahres 94 NSV.-Kindcrgärtcn 
eingerichtet, und zwar: 16 Dauer-, 36 Hilfs- 
und 42 Erntekindergärten. Insgesamt wur
den in diesen NSV.-Kindcrtagcsstätten 
täglich bis zu 4000 Kinder betreut und in 
neun Kindergärten etwa 550 Mittagsmahl
zeiten ausgegeben.

Im vergangenen Monat wurden vom Gau 
wieder zwei neue Müttererholungsheime 
und ein Entbindungsheim zur Verfügung 
gestellt. Dieses bietet 24 Müttern Platz und 
ist in erster Linie für Frauen bestimmt, die 
infolge Umquartierung oder besonders 
schwierig gelagerter räumlicher Verhältnisse 
zu Hause nicht entbinden können bzw. 
dort nicht die richtige Pflege haben.

Das Hilfswerk „Mutter und Kind“ um
faßt im Kreis Selb (Gau Bayreuth) 56 Hilfs
stellen, in denen 31 Sachbearbeiterinnen 
tätig sind. Dieses dichte Netz von Hilfs
stellen ermöglicht dem Hilfswerk, bei allen 
auftretenden Notständen schnell einzu
greifen.

*

Die gesamte nachgehendc Säuglingsfür
sorge im Gau Niederdonau wird vom 
Hilfswerk .Mutter und Kind“ durchge
führt. Dafür stehen 1118 Hilfsstellen zur 
Verfügung, denen 35 ärztliche Mütterbe
ratungsstellen angeschlossen sind. Außer
halb dieser Hilfsstellen befinden sich noch 
zusätzlich 244 Mütterberatungenc 

*
Im Gau Sachsen wurden seit 11. April 

d. J. (bis 2. Mai) bereits 52 Erntekinder
gärten neu errichtet bzw. wiedereröffn'et, 
dazu zwei Hilfseinrichtungen und ein 
Dauerkind^rgarten. Die Inbetriebnahme 
weiterer Kindertagesstätten steht bevor. Ins
gesamt stehen in den genannten 55 Einrich
tungen 1421 Flätzc zur Verfügung, davon 
über 200 für Schulkinder.

«

Zu den Hilfsmaßnahmen der NS.-Volks- 
wohlfahrt für Mutter und Kind ist eine 
neue Einrichtung hinzugekommen. Der Gau 
Berlin hat auf den Bannhöfen, von denen 
die Umquartierten Berlin verlassen, Milch- 
küchen eingerichtet, die den Müttern Ge
legenheit geben, ihre Säuglinge und Kleinst
kinder mit Milch zu versorgen. Die Milch
küchen werden von einer Säuglings
schwester geleitet und sind mit allem Not-
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wendigen zur Pflege und Wartung der 
Kinder ausgestattet; Brei oder Milch kön
nen gewärmt werden. Audi solche Mütter, 
die auS beruflidien oder anderen wichtigen 
Gründen die Reichshauptstadt noch nicht 
verlassen konnten, haben nach feindlichen 
'Terrorangriffen für ihre Säuglinge die 
Milchküchen der NS.-Volkswohlfahrt viel
fach in Anspruch genommen.

Im Gau Thüringen wurden bis jetzt 1417 
Kindertagesstätten geschaffen, in denen 
:äglich rd. 50 000 Kinder betreut werden.

Trotz kriegsbedingter Erschwerungen 
wird nach wie vor besonderer Wert auf 
die Durchführung der spezialisierten Ju
genderholungspflege gelegt, d. h. der Ver
schickung gesundheitsgefährdeter Kinder 
durch die NS.-Volkswohlfahrt in Spezial
badeorte, wie z. B. nach Bad Kosen und 
Bad Dürrenberg, nach Bad Reichenhall, 
Bad Kreuznach u. a. Bei diesen Ver
schickungen handelt es sich vor allem um 
Kinder mit besonderer Empfindlichkeit der 
Atmungswege.

NSV.-Jugendhilfe.
Der Gau Thüringen berichtet über eine 

Vertiefung und Erweiterung der NSV.- 
Jugendhilfe durch den Ausbau der Er
ziehungsberatung in Zusammenarbeit mit 
dem Psychologischen Institut in Jena, deren 
Mitarbeiter in den Kreisstädten Sprech
stunden abhalten. Damit leistet die NSV.- 
Jugendhilfe durch ihre Beratungen und

Aufbruch der Selbstverwaltung.
Einer grundlegenden Betrachtung von 

Dr. K. H. Patutschnick in der Nr. 5/6 der 
Zeitschrift „Die Nationalsozialistische. Ge
meinde“ vom März 1944 über die Tagung 
der Oberbürgermeister, Landes- und Gai^- 
hauptleute sowie der Gauamtsleiter für 
Kommunalpolitik am 12713. Februar 1944 
sind folgende Ausführungen entnommen:

„Die kommunale Selbstverwaltung ist 
endgültig aus dem Bereich unfruchtbaren 
BcgriListreites hinausgehoben. Inmitten 
des Bombenkrieges und des Lebenskampfes 
unserer Städte ist „die Selbsthilfe, die ger
manische Selbstverwaltung, als ein Grund
begriff unseres völkischen Lebens“1) in die 
ihr zukommende Position eingerückt. Wenn 
auch jetzt im Kriege das Werk der Reichs
reform und des Reichsneubaus noch nicht

’) Aus der Rede des Reichsführers ff.

rechtzeitigen Maßnahmen wirklich vorbeu
gende Arbeit zur Verhütung von Schäden 
an Kindern und Jugendlichen.

Im Rahmen der für die Jugendlichen ge
troffenen gesundheitlichen Maßnahmen 
spielen die Schulspeisungen der NS.-Volks
wohlfahrt eiiie besondere Rolle. Ein Bei
spiel dieser großzügigen, von der NS.- 
Volkswohlfahrt finanzierten Schulspeisun
gen bietet Neuwied (Gau Moselland) mit 
seinen Volksschulen, in denen alle Kinder 
bis zu 14 Jahren, insgesamt etwa 2000, von 
dieser gesundheitsfördernden Einrichtung 
erfaßt' werden. Sie erhalten ein Getränk 
aus Milch, Malz und Zucker. Die Ausgabe 
erfolgt .täglich von Montag bis Sonnabend 
in den Vormittagsstunden, so daß also 
monatlich rd. 50 000 Portionen bereitgestellt 
werden müssen. Hier handelt es sich um 
ein zusätzliches Stärkungsmittel. In ande
ren Gegenden kommt der Schulspeisung 
häufig der Wert einer notwendigen Zwi
schenmahlzeit durch Getränke und Zubrote 
oder sogar der einer Hauptmahlzeit zu. 
Diese Maßnahme wurde vor allem in den 
Gebieten erforderlich, wo die Kinder einen 
weiten Schulweg haben, der die Einnahme 
einer Mittagsmahlzeit am Familientisch 
nicht ermöglicht.

Das erste NSV.-Küchenschiff.
Der Gau Weser-Ems berichtet von der In

betriebnahme des ersten Küchenschiffes der 
NS.-Volkswohlfahrt. Es ist mit 20 Gulasch
kanonen ausgerüstet und wurde der NS.- 
Volkswohlfahrt von der Wasserstraßen
direktion Bremen zur Verfügung gestellt.

in allen Einzelgebieten vollendet werden 
kann, die Grundlagen sind gegeben.

Klar erstand das Bild einer Selbstverwal
tung, die, auf einer stolzen geschichtlichen 
Tradition, getragen wird von Persönlich
keiten, die „heranzuholen und zu fördern, 
an Aufgaben zu erproben, deren Schöpfer
kraft reichsten Spielraum zu geben, der 
schönste Teil der Aufgaben des Reichs
führers ff und Reichsministers des Innern 
sein wird“1). Es erstand das Bild einer 
Selbstverwaltung, die abgestützt wird durch 
eine lebendige Aktivierung ehrenamtlicher 
Mitarbeit, das alte genosscnschaftlidic Prin
zip der Selbstverwaltung, die aber bei aller 
Eigenverantwortlichkeit reichstreu und 
reichsfreudig in unlösbarer Verbindung zur 
starken, aber ausschließlich auf das Regieren 
und Lenken ausgerichteten Zentralgewalt 
des Großdcut^chen Reiches steht. Und dar
über hinaus wurde die innere Struktur

Wohlfahrtsarbeit der deutschen Gemeinden
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dieser Selbstverwaltung als ein Schaffen 
dargestellt, das über den im politischen 
Sprachgebrauch im Sinne sturer Bürokratie 
verengten Verwaltungsbegriff hinausgreift 
zu schöpferischem Gestalten und menschen
nahem Leiten und Führen und das in eng
ster Zusammenarbeit mit der Partei den 
Lebensraum der Gemeinschaft formt.“

Der staatspolitische Sinn der kommunalen 
Selbstverwaltung.

Nachstehende Ausführungen sind einem 
Aufsatz von Dr. Kurt Jahnke, Bürger
meister in Dinslaken, in Heft 1/2 der Zeit
schrift „Die Nationalsozialistische Ge
meinde“ vom Januar 1944 entnommen.

„Nach der Einführung der Deutschen 
Gemeindeordnung, eines Gesetzes, das be
zeichnenderweise als nationalsozialistisches 
Grundgesetz gilt und in dem in Form und 
Inhalt der Gesetzgeber ein klares und ein
deutiges Bekenntnis zur gemeindlichen 
Selbstverwaltung abgelegt hat, ist hier und 
da von einem Schwinden und Verkümmern 
der kommunalen Selbstverwaltung gespro
chen worden. Es ist nicht abzustreiten, daß 
die kommunale Selbstverwaltung in ver
schiedener Art hinter die großen Führungs
aufgaben des Reiches in der Tat zurück
getreten ist. Gerade im Kriege, also in 
einer Zeit der stärksten Konzentration aller 
Kräfte, hat die eine oder andere Aufgabe 
der kommunalen Selbstverwaltung der 
staatlichen Aufgabenzuweisung . weichen 
oder sich ihr nachordnen müssen. Niemals 
aber ist trotzdem der hohe Sinn der ge
meindlichen Selbstverwaltung in des Wor
tes eigenster Bedeutung wieder so deutlich 
offenbar geworden wie in den Tagen, in 
denen die Gemeinden in weiten Teilen des 
Reiches Heimatkriegsgebiet wurden........

Bei der Zusammenfassung der Aufgaben 
der Gemeinden in Selbstverwaltungsauf
gaben und Auftragsangelegenheiten liegt 
das Schwergewicht in der gegenseitigen 
Abstimmung der Aufgabenerfüllung unter 
Einschaltung der örtlichen Kräfte und 
Möglichkeiten. Es ist Aufgabe der Ge
meindeleiter, hier die Versoiiedenartigkeit 
der Aufgaben in Einklang zu bringen. 
Auftragsangelegenheiten des Staates sind 
Rahmenvorschriften und Anordnungen, die 
erst auf die Ortsverhältnisse abgcwandclt 
ihre lebensnahe Wirkung erhalten und erst 
in dieser Form den Sinn des Gesetzes er
füllen. Gerade der Kriegseinsatz unserer 
Gemeinden und vor allem der Gemeinden 
der Luftnotstandsgcbicte gibt hierfür die 
lehrhaftesten Beispiele zu. Denken wir an 
die Emährungswirtschaft, an die Kriegs- 
schädeiffegelun'g, an die Wohnraumlenkung 
und die' Angelegenheiten des "Familien
unterhalts usw. Welche Lebendigkeit cr- 
hälterT diese Auftragsangelegenheiten bei 
der Umsetzung in die Praxis durch die 
Gemeinden und Gemeindeverbände. Dort

die große Richtlinie durch den Staat, hier 
die Anpassung dieser Rahmenvorschriften 
an die örtliche Wirklichkeit. Wieviel Ge
danken und wieviel Improvisationen der 
örtlichen Selbstverwaltung sind erforderlich, 
dem Zweck und Ziel des staatlichen Auf
trages Genüge zu tun und ihn im Sinne
der Führung durchzusetzen..........

Gerade die Kriegsbewährung der Ge
meinden hat gezeigt, wie beweglich und 
einsatzbereit die Gemeinden sind und 

•welche Anpassungsmöglichkeiten in ihrer 
Selbstverwaltung liegen. In all dem liegt 
der staatspolitische, der staatsfördemde und 
der staaterhaltende Sinn der gemeind
lichen Selbstverwaltung. Im Kriegseinsatz 
bewährt, wird die kommunale Selbstver
waltung nach dem Siege ihre schöpferi
schen Kräfte für die Friedensarbeit ent
wickeln und somit ein starkes und zugleich 
unentbehrliches Glied der deutschen Ver
waltung bleiben.“

Provinzialverband, Kreis und Gemeinde.
Für die öffentliche Fürsorge mit ihren 

Landesfürsorgeverbänden, Bezirksfürsorge
verbänden und Delegationsgemeinden dürf
ten die nachstehenden Ausführungen von 
Dr. Hans R e s c h k e, Landrat in Reckling
hausen, in Heft 1/2 der Zeitschrift „Die Na
tionalsozialistische Gemeinde“ vom Januar 
1944 von Interesse sein.

„Unter den gebietlichen Selbstverwal
tungskörperschaften des Reiches sind die 
Landkreise die jüngsten. Sic bilden gleich
zeitig eine spezifisch deutsche Erscheinungs
form. Städte, Landgemeinden und Provin
zen oder Landschaften haben auch im Auf
bau anderer Staaten ihre Parallel-Erschei- 
nungen........

Wie sehr die Organisationsform der 
Landkreise dem deutschen Empfinden ge
recht wird, zeigt die- tiefe Verankerung, die 
diese — wie gesagt, jüngste — Erscheinung 
unter den gebietlichen Selbstverwaltungs- 
körperschaften des Reichs bei der Bevölke
rung gefunden hat. Diese Tatsache ist um 
so bemerkenswerter, als der Landkreis im 
Gegensatz zu Gemeinde, Staat und Pro
vinz seine Entstehung nicht wie .diese einem 
organischen, zum Teil historischen Wachs
tum, sondern einem Gesetzesbefehl, d. h. 
also einem Akt der Organisation verdankt. 
Und doch wird jeder Kenner der Verhält
nisse zugeben, daß man jetzt der Bedeu
tung der Landkreise nicht mehr gcrcdit 
würde, wenn man in ihnen lediglich einen 
organisatorischen und deshalb beliebig 
veränderlichen Verwaltungsbezirk sehen 
würde, für dessen Aufgaben s^ine Raum
gestaltung relativ gleichgültig wäre. Es ist 
vielmehr ein Beweis dafür, wie sehr die 
Landkreise dem. deutschen Denken und 
den Verwaltungsbedürfnissen entgegen- 
kommen, daß es ihnen — in Preußen in 
einer Entwicklung von etwa lVa Jahrhun-
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derten — gelang, von einer Organisations
form zu einem Heimatraum zu werden, der 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl und ein 
gemeinsames Verantwortungsbewußtsein 
auslöste, das sich bei der Erfüllung schwie
rigster Verwaltungsaufgaben, besonders in 
Kriegszeiten und bei der Überwindung 
schwerster Krisenjahre, immer wieder als 
tragfähig erwiesen hat...

Es gibt im allgemeinen keinen Kreis ohne 
einen größeren Selbstverwaltungsverband 
um sich, und es gibt seit der Auflösung des 
Landkreises Helgoland keinen Landkreis 
ohne Gemeinden in sich. Diese Stellung 
bringt für alle drei, die Notwendigkeit von 
Begrenzungen und die Möglichkeit von 
Ergänzungen der eigenen Verwaltungs- 
Kapazität.“

Änderung des Sächsischen Wohlfahrts
pflegegesetzes.

Durch Verordnung über Kosten der 
Wohlfahrtspflege vom 15. Februar 1944 
(Sächsisches Gesetz- und Verordnungs
blatt S. 21) sind die Vorschriften des 
Sächsischen Wohlfahrtspflegegesetzes über 
die Verteilung der Fürsorgekosten auf den 
Landesfürsorgeverband, die Bezirksfür- 
sorgeverbände und die Gemeinden geän
dert worden. Die Bezirksfürsorgeverbände 
können vom 1. April 1943 an Kosten
erstattung vom Landesfürsorgeverband ver
langen, wenn dieser nach der Fürsorge
pflichtverordnung zur Tragung der Kosten 
endgültig verpflichtet ist. Die Gemeinde 
des Aufenthalts des Hilfsbedürftigen hat 
an Stelle des Bezirksfürsorgeverbandes ein 
Drittel der Kosten der Fürsorge zu tragen, 
jedoch nicht in der Kriegsbeschädigten- 
und Kriegshinterbliebenenfürsorge.

Das Land als Landesfürsorgeverband 
trägt die allgemeinen Verwaltungskosten 
für die von ihm betriebenen Anstalten 
zur Unterbringung von Geisteskranken, 
Schwachsinnigen, Fallsüchtigen, Blinden, 
Gehörlosen, Gehörgeschädigten, • Siche
rungsverwahrten und Arbeitshäuslem so
wie die Kosten der Unterbringung eines 
Hilfsbedürftigen in einer Heil- und Pflege
anstalt, einer Trinkerheilanstalt oder einer 
Entziehungsanstalt nach §§ 42 b und 42 c 
StGB., ferner den Aufwand für die 
Kriegsblinden- und Himverletztenfürsorge, 
für die Behandlung Geschlechtskranker 
und für die Tuberkulosehilfe.

Richtlinien für die Heranziehung Unter
haltspflichtiger bei der Bemessung der

Leistungen der öffentlichen Fürsorge.
Die Provinzialdienststelle Westfalen des 

Deutschen Gemeindetages hat im Jahre 
1936 erstmals Richtlinien für die Heran
ziehung Unterhaltspflichtiger bei der Be
messung der Leistungen der öffentlichen 
Fürsorge in Vorschlag gebracht. Die Richt

linien haben sich s. Z. bei den Bezirks
fürsorgeverbänden gut • eingeführt. In
zwischen hat die Neuregelung der Richt
sätze in der öffentlichen Fürsorge durch 
den Erlaß vom 31. Oktober 19411) auch die 
Grundlage für die obengenannten Richt
linien für die Heranziehung Unterhalts
pflichtiger in wesentlichen Punkten ver- 

' ändert. Daneben ist von verschiedenen 
Seiten mit Recht eine Vereinfachung der 
Richtlinien gefordert worden, die heute 
besonders dringlich erscheint.

Als erste ist Ende 1942 die Nordwest- 
deutsche Arbeitsgemeinschaft für Wohl
fahrtspflege mit neuen Richtlinien für die 
Heranziehung Unterhaltspflichtiger hervor
getreten, die wesentlich geringere Unter
haltsleistungen vorsehen, als dies bisher 
in Rheinland und Westfalen der Fall war. 
Die Westfälische Arbeitsgemeinschaft für 
Wohlfahrtspflege hat sich auf ihrer vor
letzten Arbeitstagung, mit diesen nordwest
deutschen Richtlinien eingehend beschäftigt 
und die Ausarbeitung neuer Richtlinien be
schlossen. Mit der Ausarbeitung ist ein 
Ausschuß beauftragt worden, dem auch 
Mitglieder der Rheinischen Arbeitsgemein
schaft für Wohlfahrtspflege angehörten. 
Dieser Ausschuß ist nach wiederholter ein
gehender Beratung zur Neufassung der 
Richtlinien gekommen, die in der An
lage entsprechend dem Beschluß, den 
die Westfälische Arbeitsgemeinschaft für 
Wohlfahrtspflege auf ihrer letzten Arbeits
tagung am 14. April 1944 in Soest gefaßt 
hat, übersandt werden. Zu den Richtlinien 
wird im einzelnen noch folgendes bemerkt:

Der Form nach sollen dit Richtlinien nur 
allgemeine Rahmen Vorschriften darstellen. 
Unter diesem Gesichtspunkt stellen sie z. B. 
unter Ziff. 1, 2 und 3 allgemeine Grund
sätze für die Beurteilung der Frage auf, 
welches Maß an Hilfe einem Unterhalts
pflichtigen zugemutet werden kann. Die 
aufgezählten Tatbestände sollen nur als 
Beispiele dienen und sollen keine er
schöpfende Regelung darstellen. Des wei
teren ist in den Ziffern 1, 3 und 8 der 
Grundsatz des Vorranges der Familienhilfe 
vor Staatshilfe herausgestellt worden.

Die Richtlinien versuchen, für die Be-’ 
rechnung der Unterhaltsleistungen des Un
terhaltspflichtigen eine möglichst einfache 
Methode aufzustellen. Es ist insbesondere 
Wert darauf gelegt, die Untcrhaltsleistun- 
gen von Unterhaltspflichtigen, die in Haus- 
haltsgemcinschaft mit Hilfsbedürftigen le
ben, und die Unterhaltsleistungen von Un
terhaltspflichtigen, die nicht in Haushalts
gemeinschaft mit Hilfsbedürftigen leben, 
grundsätzlich nach der gleichen Methode 
zu berechnen. Neben den grundsätzlichen 
Vorschlägen sind Ziff. 5 und 9 das Kern
stück der Richtlinien. Ziff. 5 bestimmt zah-

’) DZW. XVII S. 205.
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lenmäßig, wie bei der Berechnung der Un
terhaltsleistungen von Unterhaltspflichti
gen, die in Haushaltsgemeinschaft mit 
Hilfsbedürftigen leben, Ziff. 9, wie bei der 
Berechnung der Unterhaltsleistungen vön 
Unterhaltspflichtigen, die nicht in Haus- 
haltsgemeinschaft mit Hilfsbedürftigen le
ben, zu verfahren ist. Für beide Fälle wird 
eindeutig festgestellt, welcher Teil des Ein
kommens dem Unterhaltspflichtigen für 
den Eigenverbrauch zugestanden wird und 
welcher Teil für die Unterhaltsberechtigten 
zu verwenden ist. Wenn sich bei der Be
rechnung eine Summe ergeben sollte, die 
über den Bedarfssatz des Unterhaltsberech
tigten hinausgeht. So kann er selbstver
ständlich durch den Bezirksfürsorgeverb^nd 
nur bis zur Höhe des zuständigen Bedarfs
satzes in Anspruch genommen werden. 
Grundsätzlich wird dem Unterhaltspflich
tigen zunächst der zuständige Richtsatz der 
gehobenen Fürsorge und der auf ihn ent
fallende Teil der Miete zugestanden. Der 
Unterhaltspflichtige, der in Haushaltsge
meinschaft mit Unterhaltsberechtigten lebt, 
soll weiterhin 50% seines Einkommens, der 
Unterhaltspflichtige, der nicht in Haus
haltsgemeinschaft mit Unterhaltsberechtig
ten lebt, 60% seines Einkotnmens für sich 
(und gegebenenfalls für seine mit ihm zu
sammen lebenden Angehörigen) verbrau
chen können. In diesen beiden Prozent
sätzen von 50 und 60% liegt der einzige 
Unterschied bei der Berechnung der Lei
stungen in den genannten Fällen. Der Un
terhaltspflichtige selbst wird yweder in dem 
einen noch in dem anderen Falle in die 
Bedarfsrechnung des Unterhaltsberechtigten 
einbezogen. Diese Regelung ist für die 
Durchschnittsfälle gedacht. Im einzelnen 
ist die Berechnung eines Unterhaltsfalles 
auf Grund der neuen Richtlinien wie folgt 
aufzumächen:
a) Erwachsener unterhaltspflichtiger Sohn 

in Haushaltsgemeinschaft mit hilfsbe
dürftigen Eltern:
Nettoeinkommen des Unter
haltspflichtigen .......................... 150 RM
Bedarf des Unter
haltspflichtigen:

Richtsatz der geho
benen Fürsorge für 
Haushaltsangehörige 
über 16 Jahre ... 24 RM 
anteilige Miete (’/a der 
Gesamtmiete v. 40) 13 „
50% des Nettoein
kommens.....................75 „ 112 RM

Unterhaltsbeitrag.......................38 RM
b) Erwachsener unterhaltspflichtiger Sohn, 

der nicht in Haushaltsgemeinschaft mit 
seinen hilfsbedürftigen Eltern lebt:
Nettoeinkommen des Unter
haltspflichtigen ..........................150 RM

Bedarf des Unter
haltspflichtigen:

Richtsatz der geho
benen Fürsorge für 
den Alleinstehenden 38 RM 
Miete (in voller Höhe) 20 „
60% des Einkommen 90 „ 148 RM

Unterhaltsbeitrag...................1 RM
Aus Gründen* der Verwaltungsveicin- 

fachung sind Beiträge unter 3 RM auf den 
Bedarfssatz des Hilfsbedürftigen nicht an
zurechnen (vgl. III, 10).
Richtlinien für die Heranziehung Unter
haltspflichtiger in der Fassung vom 

1Ü. April 1944.
* I. Allgemeines.

1. Zur Beurteilung der Frage, welches 
Maß an Hilfe einem Unterhaltsverpflichte
ten zugemutet werden kann, ist von dem 
Grundsatz der Familiennotgemeinschaft 
auszugehen. Dabei ist auf die besondere 
Lage des Einzelfalles Rücksicht zu nehmen. 
So ist z. B. besonderes Entgegenkommen 
angebracht bei der Heranziehung von 

kinderreichen Vätern, 
älteren und kranken Angehörigen, die 

unter Aufbietung besonderer Tatkraft 
einen Verdienst erzielen,

Angehörigen, die glaubhaft machen, daß 
sie in absehbarer Zeit die Ehe ein
geh en wollen,

Angehörigen, die besondere Aufwendun
gen für eine Berufsfortbildung haben, 

Enkelkindern, die zum Unterhalt der 
Großeltern beitragen sollen, es sei 
denn, daß die Großeltern an Eltern 
Statt das Kind erzogen haben, und 

Unterhaltspflichtigen, wenn der Unter- 
haltsbcrpchtigte durch sein gemein
schaftswidriges Verhalten einen sitt
lichen Anspruch auf Hilfe verwirkt hat. 

Ebenso kann Entgegenkommen ange
bracht sein bei Angehörigen, die durch . 
Schuldverpflichtungen belastet sind. 

Dabei bleiben die aus dem Bürgerlichen 
Recht sich ergebenden Unterhaltsver
pflichtungen als Mindestverpfhchtun- 

' gen in afleiÜen Fällen unberührt.
2. Eine Unterhaltsleis<ung soll, ausge

nommen zugunsten minderjähriger- Kinder 
und Enkelkinder im Sinne der Ziff. 1 
Abs. 5 sowie zugunsten von Müttern un
ehelicher Kinder und zwischen Ehegatten 
untereinander, erst verlangt werden, wenn 
der eigene Bedarf des Unterhaltsverpflich
teten ausreichend gesichert ist. Deshalb 
muß ihm «in Betrag für den Lebensunter
halt verbleiben, der den für ihn maßgeb
lichen Unterstützungssatz wesentlich über
schreitet. Darüber hinaus sind die zur Aus
übung des Berufes erwachsenden besonde
ren Unkosten sowie die zur Erhaltung der 
Arbeitskraft und Arbeitsfreude und zur 
Erfüllung der Pflichten gegenüber der

9



Volksgemeinschaft erforderlichen Ausgaben 
entsprechend zu berücksichtigen (im ein
zelnen vgl. Ziff. 5). Auch der durch Über
arbeit erzielte Verdienst — gleich ob es 
sich um Pflicht- oder freiwillige Arbeit 
handelt — (auch Feiertagszuschläge) ist 
nicht zu berücksichtigen.
II. Heranziehung der Angehöri
gen der Familiengemeinschaft.

3. Die Mitglieder einer Familiengemein
schaft (Haushaltsgemeinschaft) sollen, so
weit sie dauernd in die Familiengemein
schaft aufgenommen sind, nach den Grund
sätzen des Vorranges der Familienhilfe vor 
Staatshilfe ihre Mittel und Kräfte im Rah
men des ihnen Zumutbaren zur Deckung 
des notwendigen Lebensbedarfs der Fa
miliengemeinschaft zur Verfügung stellen, 
auch soweit sie nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Rechts nicht zum Unterhalt 
verpflichtet sind.

4. Eine Heranziehung der Angehörigen 
der Haushaltsgemeinschaft zum Unterhalt' 
wird in erhöhtem Maße zumutbar sein, 
wenn die hilfsbedürftigen Familienmitglie
der für die Gemeinschaft durch Übernahme 
eines Teils der häuslichen Arbeiten oder 
durch Wartung von Kindern wertvolle 
Dienste leisten. Besonderes Entgegenkom
men ist dagegen angebracht, wenn die 
hilfsbedürftigen Familienangehörigen für 
die Familie eine besondere Belastung be
deuten (schweres Siechtum, uncinsichtiges 
Verhalten).

5. Die Untcrhaltsleistung ist nach folgen
den Richtlinien zu ermitteln:

Zugrunde zu legen ist das Nettoein
kommen (Bruttoeinkommen nach Abzug 
von Steuern und Soziallasten). Werden 
neben Geldbczügen Naturalleistungen ge
währt, so sind diese nach den für die Er
rechnung der Lohnsteuer gültigen Sätzen 
in Geld umzurechnen und den Barbezügen 
zuzuschlagen. Für den eigenen Bedarf ist 
ein Betrag in Höhe des zuständigen 
Richtsatzes in der gehobenen Für
sorge einzusetzen. Hat der Unterhaltsver
pflichtete für Frau und Kinder zu sorgen, 
so ist der Richtsatz der gehobenen Für
sorge für diesen Personenkreis anzuwenden.

Dieser Betrag ist um die anteilige 
Miete, von der Nettoeinnahmen aus Un
termiete vorher abzusetzen sind, zu er
höhen sowie weiter um einen Betrag von 
50 v. H. des Nettoeinkommens. Der Mict- 
antcil läßt sich in der Regel durdi Auf
teilung nadi Kopfzahl ermitteln. Zur Miete 
sollen soldic Angehörigen nicht beitragen, 
deren Einnahmen den doppelten Richtsatz 
der gehobenen Fürsorge für erwadiscne 
Angehörige nicht erreichen.

6. Sollen mehrere Mitglieder einer Haus- 
haltsgcmcinschaft herangczo'gen werden, so 
sind ihre Untcrhaltsbeiträge gesondert zu 
ermitteln.

7. Die Unterhaltsbeiträge sind auf volle 
Reichsmark nach unten abzurunden.

Ili. Fieranziehung außerhalb
.des Haushalts lebender An

gehöriger.
8. Für die Heranziehung der außerhalb 

des Haushalts lebenden Angehörigen fin
det II, 3 sinngemäß Anwendung.

9. Der Unterhaltsbeitrag wird nach den 
gleichen Grundsätzen wie für die Haus- 
h altsangehör igen (II) berechnet, mit dem 
Unterschied, daß vom Nettoeinkommen 
nicht 50, sondern 60 v. H. als Eigenbedarf 
eingesetzt werden. Ein höherer Unterhalts
beitrag durch Minderung des Prozentsatzes 
für den Eigenbedarf kann gefordert wer
den, wenn durch weiteres erhebliches Ein
kommen von Familienmitgliedern die Lei
stungsfähigkeit des Verpflichteten erhöht 
ist. Eine Erhöhung des Eigenbedarfs von 
50 auf 60 v. H. des Nettoeinkommens wird 
nicht gewährt, wenn der außerhalb des 
Haushalts lebende Unterhaltspflichtige die 
Haushaltsgemeinschaft böswillig verlassen 
hat oder verläßt.

10. Unterhaltsbeiträge unter 3 RM wer
den auf den Bedarfssatz des Hilfsbedürf
tigen nicht angeredinet.

IV. Erhöhte und verminderte 
Unrcrhaltsforderungen.

11. Eine erhöhte Unterhaltsverpflichtung 
besteht für die Eltern gegenüber ihren mlh- 
derjährigen unverheirateten ehelichen Kin
dern, für die Mutter gegenüber ihrem 
unehelichen Kind und zwischen Ehegatten 
untereinander.

Dementsprechend ist für Kinder, die 
außerhalb des Haushalts in Privat- oder 
Anstaltspflege untergebracht sind, von dem 
Unterhaltspflichtigen eine höhere Zuzah
lung zu fordern, mindestens der Betrag, 
der durch die Abwesenheit des Kindes im 
Haushalt erspart wird.

12. Bei langfristiger Heranziehung zur 
Untcrhaltsleistung (etwa über 6 Monate 
ununterbrochen hinaus) kann der Unter- 
haltsbcitrag gekürzt werden.
Dienstanweisung für das Amt für Familien

fürsorge der Stadtverwaltung Kiel.
Das Amt für Familienfürsorge ist mit 

der praktisdien Durchführung der öffent- 
lidicn Fürsorge für die Bevölkerung im 
Stadtgebiet Kiel beauftragt. Das Aufgaben
gebiet umfaßt den gesamten außenfürsorge- 
rischen Dienst der sozialen Ämter. Er wird 
als einheitliche Familienfürsorge in örtlidi 
abgegrenzten Stadtbezirken von gesund- 
hcitspflegcrisch und sozialpädagogisch vor- 
gebildctcn Bezirksfürsorgerinnen 
durchgeführt. Abwcidiend von der Auf
gliederung der Innendienstämter nach Fadi- 
gcbictcn ist Ausgangspunkt der fürsorgeri
schen Außenarbeit die Familie. Ihre cin- 
heitlidie Erfassung und planvolle Betreuung
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muß durch den organisatorischen Aufbau 
des Amtes gesichert seih. Daher ist in je
dem Bezirk eine Bezirksfürsorgerin einge
setzt, die der Bevölkerung die verschiede
nen öffentlichen Fürsorgemaßnahmen der 
Gesundheits-, Jugend-, Wirtschafts- und 
Wohnungsfürsorge einschließlich fördern
der Maßnahmen in zusammenfassender 
Form zugänglich zu machen hat. Sie ar
beitet in den gesundheitsfürsorgerischen 
Beratungsstellen für Säuglinge, Kleinkin
der, Mütter und für Tbc-Kranke und in 
der Schulgesundheitsfürsorge ihres Bezir
kes mit. Die Bezirksfürsorgerin ist in ihrem 
Bezirk Bindeglied zwischen der Bevölke
rung und allen öffentlichen Stellen. Sie ist 
nicht nur ausführendes Organ der auftrag
gebenden Stellen, sondern auch selbstän
diges Organ der Familienfürsorge. Sie muß 
die soziale Struktur ihres Bezirkes kennen, 
damit sie über die erteilten Aufträge hin
aus beginnende Notstände erkennen und 
rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen 
zur Gesunderhaltung und Festigung der 
Familien ihres Bezirkes cinlciten kann. 
Umfang von Bezirk und Aufgaben müssen 
eine vertiefte fürsorgerischc Arbeit ermög
lichen. Technische Erleichterungen sind 
auszuwerten. Für schematische Aufgaben 
und Ermittlungen sind Hilfskräfte heran
zuziehen, für Emzclbetreuungen ehrenamt
liche Helfer zu werben.

Die Bezirksfürsorgerinnen sind im Stadt
gebiet dezentralisiert in Bczirksstcllcn ein- 
esetzt unter Führung je einer Haupt- 
ür.sorgcrin, die innerhalb ihrer Bc- 

zirksstcllc für die Zusammenfassung der 
Fürsorgerinnen und für die ordnungs
mäßige Durchführung der Arbeit verant
wortlich ist. Neben diesen leitenden Auf
gaben bearbeitet sie einen eigenen Für- 
sorgehezirk. Die Hauptfürsorgerin jeder 
Bczirksstclle gehört zum engeren Arbeits
stab der Oberfürsorgerin, der durch Haupt
fürsorgerinnen der Ergänzungsfürsorge er
weitert werden kann.

In enger Verbindung mit der Familien
fürsorge arbeiten im fürsorgerischen Innen
dienst Ergänzungs- (Spezial-) Fürsorger 
(innen), die nur in Sondcrfällcn ihre Tätig
keit auf den Außendienst ausdehnen. Auf
gabengebiete, die aus dem Rahmen der 
Familienbetreuung herausfallen, wie Ge- 
schlcchtskrankenfürsorgc, werden auch im 
Außendienst durch fürsorgerische Sondcr- 
kräftc bearbeitet, die dem Amt für Fa
milienfürsorge oder einem der sozialen 
Innendien stämtcr unterstellt sind. Für eine 
sinnvolle und einheitliche Zusammenarbeit 
dieser Kräfte mit der Familienfürsorge muß 
die Obcrft'xsorgerin Sorge tragen. Die Lei
tung des Amtes für Famiiicnfürsorgc ist 
der Oberfürsorgerin übertragen. Sic 
ist dem Dezernenten des Amtes unmittel
bar unterstellt und muß ihm alle Ange
legenheiten von grundsätzlicher Bedeutung

vorlegen. Sie ist verantwortlich dafür, daß 
die außenfürsorgerischen Aufträge der 
Ämter nach ihrer Dringlichkeit und für
sorgerischen Bedeutung berücksichtigt wer
den und das Maß der Leistungsfähigkeit 
der fürsorgerischen Kräfte nicht ’überschrit- 
ten wird. vSic hat für den gleichmäßigen 
Einsatz und die Aufgabeijzuteilung der 
Bezirksfürsorgerinnen zu sorgen. Bei jeder 
Erweiterung oder Änderung außenfürsor
gerischer Aufgaben durch die auftraggeben
den Ämter ist sie verantwortlich zu betei
ligen unter Zuleitung der einschlägigen ge
setzlichen Unterlagen. Von allen gesetz
lichen Anordnungen und dienstlichen Ver
fügungen, die die außenfürsovgerische Ar
beit betreffen, von allen Rundschreiben an 
Fürsorgekräfte ihres Amtes ist sie durch 
das zuständige Amt zu unterrichten. Sämt
liche Kräfte des Amtes für. Familienfür
sorge sind der Oberfürsorgerin als Leiterin 
der Dienststelle unterstellt und an ihre 
sachlichen Weisungen gebunden. Die fach
liche Aufsicht über die vom Außendienst 
bearbeiteten Aufträge haben die auftrag
gebenden Ämter. Die Oberfürsorgerin führt 
die Dienstaufsicht über die außenfürsorge- 
rischcn Kräfte durch Überprüfung aller er
ledigten Aufträge auf Richtigkeit und Voll
ständigkeit der Bearbeitung, ferner an 
Hand von Tagebüchern und Monatsstatisti
ken, durch Arbeitsbesprechungen in den 
Bczirksstellen und mit den Hauptfürsorge
rinnen. Beschwerden über die Kräfte der 
Familienfürsorge sind der Oberfürsorgerin 
zuzuleiten. In den personellen Angelegen
heiten hat die Oberfürsorgerin in Zusam
menarbeit mit dem Pcrsonalamt die Mit
wirkung bei Einstellungen und Entlassun
gen, Überwachung der Urlaubs-, Krank- 
und Gcsundmcldungcn, Ausstellung von 
Zeugnisentwürfen, Vorschläge für Beförde
rung und Auszeichnung. Grundsätzliche 
Fragen werden von ihr auch für die fürr 
sorgerischen Spczialkräfte mit bearbeitet. 
Einstcllungsanträgc dieser Kräfte sind vor 
der Einstellung der Oberfürsorgerin zuzu- 
lciten, damit fachliche Bedenken rechtzeitig 
geäußert werden können; nach ihrer Ein
stellung müssen sie sich bei der Oberfür
sorgerin persönlich vorstcllcn. Für die be
rufliche Fortbildung der gesamten fürsor
gerischen Kräfte ist die Oberfürsorgerin 
verantwortlich. Soweit es die arbeitsmäßige 
Inanspruchnahme der Außenkräfte zuläßt, 
können die auftraggebenden Ämter im Ein
vernehmen mit der Oberfürsorgerin für 
diese Kräfte Schulungen du-chführcn. Ein
satz, Überwachung und Schulung der 
Volkspflegeschülerinncn in allen Ämtern 
sowie die Zusammenarbeit mit den Volks- 
pflcgcschulen erfolgt geschlossen durch die 
Oberfürsorgerin, nie hat die Zusammen
arbeit mit der parteiamtlichen und freien 
Wohlfahrtspflege, wie NSV., Mütterdienst, 
Werkfürsorge, zu pflegen.

\
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Wie die Familie Kernstück des Staates 
ist, so ist es das Amt für Familienfürsorge 
für die soziale Arbeit. Durch die Tätigkeit 
auf allen Fürsorgegebieten in den Bezirken 
gewinnt das Amt für Familienfürsorge ein

Erfahrungsmaterial und damit eine G'e- 
samtschau der sozialen Verhältnisse im ört
lichen Bezirk, die es verpflichtet, an der 
grundlegenden Gestaltung der Sozialarbeit 
tätig mitzuarbeiten.

Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Staates 
(Reich und Lander)

Geschäftsvereinfachung.
RdErl. d, RMdl. vom 7. Februar 1944 
— I 240/44-5400 — (MBliV. S. 146)’):

Zur Arbeits- und Papiererspamis ordne
ich an:
1. Dienstschreiben der Behörden der all

gemeinen Verwaltung sind grundsätzlich 
in knappster Form statt im Brief- im 
Femschreibstil anzufertigen.

2. Von urschriftlichen Beantwortungen ist 
in größtem Umfange Gebrauch zu 
machen.

3. Schreiben an Einsender aus der Bevöl
kerung sind im kürzesten Briefstil, je
doch höflich und mit Anrede — soweit 
sie erforderlich ist — sowie Schlußgruß 
abzufassen.

4. Veraltete Höflichkeitsformeln, wie „er
gebenst“, „gefs.“ usw., fallen weg.

’) RABl. S. II 97.

Verordnung über die Landbeschaffung zur 
Seßhaftmadmng von reichs- und Volks

deutschen Umsiedlern.
Vom 23. März 1944 (RGBl. I S. 64):
Auf Grund gesetzlicher Ermächtigung 

wird mit Zustimmung des Beauftragten für 
den Vicrjahresplan und des Oberkomman
dos der Wehrmacht folgendes verordnet:

§ 1
Sofern für die Seßhaftmachung reichs- 

oder Volksdeutscher Umsiedler Grund und 
Boden benötigt wird, finden für die Be
schaffung des benötigten Landes das Ge
setz über Landbeschaffung für Zwecke der 
Wehrmacht vom 29. März 1935 (RGBl. I
S. 467) und seine Durchführungsverord
nungen sinngemäß Anwendung. Die Auf
gaben der Rcidisstelle für Landbeschaffung 
nimmt der Rcichsführcr ff, Rcichskom- 
missar für die Festigung deutschen Volks
tums, oder die von ihm bestimmte Stelle 
wahr.

§ 2
(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung 

vom 7. Oktober 1939 in Kraft.
(2' Sic gilt auch in den eingeglicderten 

Ostgebieten und im Protektorat Böhmen 
und Mähren.

Überleitung von Aufgaben der Berufsfür
sorge für beschädigte Nichtberufssoldaten 

der neuen Wehrmacht.
Erl. d. RAM. u. d. OKW. v. 18. 3. 1944 
- VIII b Nr. 600/44 A u. 30 p 11 AWA/In 
FV/W Vers. (IV)/782/44 - (RABl. S. 1105):

Auf Grund des Erlasses des Führers 
über die Wehrmachtfürsorge und -Versor
gung vom 11. Oktober 1943 (RGBl. I S. 569) 
wird im Einvernehmen mit dem Reichs
minister des Innern und dem Beauftragten 
für den Vierjahresplan, Generalbevollmäch
tigten für den Arbeitseinsatz, bestimmt:

I. Zuständigkeit.
1. (1) Die Berufsfürsorge im Sinne des 

§ 86 WFVG. für schwerbeschädigte Nicht
berufssoldaten, die Versehrtcngeld der 
Stufen II bis IV beziehen oder voraussicht
lich erhalten werden, führen die Haupt
fürsorgestellen der Kriegsbeschädigten- und 
Kriegsninterbliebenenfürsorge — in den 
Alpen- und Donau-Reichsgauen sowie im 
Protektorat Böhmen und Mähren die mit 
den Aufgaben der Hauptfürsorgestellen 
beauftragten Versorgungsämtcr — durch. 
Das gleiche gilt für beschädigte Nichtbe
rufssoldaten der Versehrtenstufe I, soweit 
sie’ nach § 8 des Schwerbeschädigtengesetzes 
den Schwerbeschädigten gleichzustellen sind 
oder für ihre spätere berufliche Unterbrin
gung besonderer Hilfe, insbesondere einer 
Ein- oder Umschulung, bedürfen.

(2) Die Vorschriften über die Beschrän
kung des Arbeitsplatzwechsels bleiben 
hiervon unberührt.

(3) Der beschleunigte Arbeitseinsatz Ver
sehrter in kriegswichtigen Betrieben nach 
dem Erlaß des Oberkommandos der Wehr
macht vom 25. Februar 1943 — B 30 p 11

F^/45m- ('Va ^ U"d d- hierzu

ergangenen Ausführungsbestimmungen er
folgt wie bisher durch die Arbeitsämter in 
Zusammenarbeit mit den Hauptfürsorge
stellen.

2. (1) Die Entlassungsdicnststcllen. der 
Wehrmachtteile (Hecrescntlassungsstellen, 
II. Admirale der Kriegsmarine und An
nahme- und Entlässungsstellen der Luft
waffe) teilen die zu entlassenden Beschä
digten der zuständigen Hauptfürsorgesteiic 
und dem zuständigen Arbeitsamt unter An
gabe der voraussichtlichen Versehrtenstufe 
mit.
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(2) Über die erfolgte Unterbringung un
terrichten sich die Hauptfürsorgestelle und 
das Arbeitsamt gegenseitig.
II. Überleitungsbestimmungen.

3. (1) Die bisherigen Aufgaben der Wehr
machtfürsorge- und -versorgungsdienststei
len, insbesondere der Wehrmachtfürsorge
offiziere, in der Berufsfürsorge (§ 86 
WFVG.) für die in Nr. 1 Abs. 1 bezeich- 
neten beschädigten Nichtberufssoldaten 
gehen am 1. April 1944 auf die Hauptfür
sorgestellen über. Die Hauptfürsor
gestellen haben demnach alle 
erforderlichen berufsfürsorge
rischen Maßnahmen schon vor 
der Entlassung des Beschädig
ten aus dem Wehrdienst recht
zeitig vorzubereiten und ein- 
zuleitcn, damit der Beschä
digte seine Berufstätigkeit nach 
der Entlassung sobald wie mög
lich aufnehmen kann.

(2) Da die Berufsfürsorge für die Nicht
berufssoldaten danach auf die Hauptfür
sorgestellen übergeht, hat der Wehrmadit- 
fürsorgeoffizier auf diesem Gebiet keine 
Maßnahmen mehr zu treffen. Unberührt 
bleibt jedoch seine Aufgabe, bei Lazarett
besuchen auch Nichtberufssoldaten, die sich 
an ihn wenden, in ihren Fürsorge- und 
Versorgungsangelegenheiten aufzuklären. 
Im übrigen hat er diese Soldaten an den 
Beauftragten der Hauptfürsorgestelle zu 
verweisen.

4. (1) Die berufsfürsorgerischen Maß
nahmen beginnen regelmäßig während des 
Aufenthalts des Beschädigten im Lazarett, 
bei erblindeten und himverleizten Be
schädigten so^ie bei anderen Beschädig
ten, für die besondere Sammellazarette 
(Fachlazarette) vorgesehen sind, erst im 
Sammellazarett.

(2) Zur Erfassung aller in Nr. 1 Abs. 1 
bezeichneten Beschädigten halten die Haupt- 
fürsorgestellen durch besonders geeignete 
Kj&fte ständige Verbindung mit den in 
ihrem Bereich befindlichen Lazaretten.

(3) Der Chefarzt des Lazaretts teilt der 
Hauptfürsorgestellc und dem Arbeitsamt 
(Abt. Berufsberatung), unabhängig von 
dem Zeitpunkt der Einleitung des DU.- 
Verfahrens, die Namen der für die Berufs
fürsorge der Hauptfürsorgestellen nach 
Nr. 1 Abs. 1 in Betracht kommenden Be
schädigten mit, die voraussichtlich dienst
unfähig werden und so weit geheilt sind, 
daß mit den Vorbereitungen für ihre künf
tige Berufstätigkeit begonnen werden kann.

5. Um auch die Erfassung der in Nr. 1 
Abs. 1 bezeichneten Beschädigten, soweit 
sic sich nicht mehr in Lazaretten befinden, 
sichcrzustcllen, halten die Hauptfürsorge
stellen ständige Verbindung mit den Ent- 
lassungsdicnststellcn der Wehrmachtteile.

6. (1) Sobald die Mitteilung des Chef

arztes des Lazaretts (Nr. 4 Abs. 3) eingeht, 
setzt sich die Hauptfürsorgestelle, um einen 
allgemeinen Überblick über die notwendi
gen berufsfürsorgerischen Maßnahmen zu 

«gewinnen, unverzüglich mit dem Chefarzt, 
dem Berufsberater des Arbeitsamts und 
dem Beauftragten (Beistand) der NSKOV. 
in Verbindung und sucht auch den Be
schädigten selbst auf. Entsprechendes gilt 
für die Berufsfürsorge der Beschädigten, 
die sich bei den Entlassungsstellen befinden 
(Nr. 2 und 5); die Hauptfürsörgestelle wen
det sich in diesen Fällen an den Leiter der 
Entlassungsstelle.

(2) Die Hauptfürsorgestelle berät mit 
dem Chefarzt (Truppenarzt) und dem Be
rufsberater des Arbeitsamts die beruflichen 
Möglichkeiten für den Beschädigten, die 
sein Körperschaden zuläßt, und die weiter 
erforderlichen Maßnahmen. Dabei ist — 
abgesehen von den Beschädigten der Ver
sehrtenstufe IV — zunächst stets zu prüfen, 
ob der Beschädigte ohne besondere Schu
lungsmaßnahmen in einem kriegswichtigen 
Betrieb eingesetzt werden kann.* Soweit 
eine von der Hauptfürsorgestelle als not
wendig ‘anerkannte Ein- oder Umschulung 
mit Rücksicht auf den Kriegsarbeitseinsatz 
zurückgestcllt werden muß, ist der Beschä
digte darüber zu belehren, daß er nach Be
endigung des Einsatzes ein- oder umge
schult werden wird; die Belehrung ist 
aktenkundig zu machen.

(3) An der Beratung des Beschädigten 
im Lazarett oder bei den Entlassungsdienst- 
stcllcn vor Einleitung der berufsfürsorge
rischen Maßnahmen soll die Hauptfür
sorgestelle, soweit erforderlich, den Chef
arzt oder den zuständigen Truppenarzt und 
den Berufsberater des Arbeitsamts beteili
gen. Die Aussprache mit dem Beschädigten 
soll im kleinen Kreise stattfinden; Vor
ladungen vor eine Kommission sind zu 
vermeiden.

(4) Der Berufsberater des Arbeitsamts 
führt die Berufsberatung der Versehrten 
gemäß dem Gesetz über Arbeitsvermitt
lung, Berufsberatung und Lehrstellenver- 
mittiung vom 5. November 19351) durch. 
Die Hauptfürsorgestellen werden durch die 
Arbeitsämter von den Ergebnissen der Be
rufsberatung unterrichtet.

7. Die Hauptfürsorgcstellcn haben dafür 
zu sorgen, daß die Berufsfürsorge bei 
einem Wohnortswechsel des Beschädigten 
nicht unterbrochen wird. Die Akten sind, 
erforderlichenfalls mit näherer Erläuterung 
der bisher getroffenen und beabsichtigten 
Maßnahmen, unverzüglich an die für den 
neuen Wohnort zuständige Hauptfürsorgc- 
stclle abzugeben.

8. Über die Bewilligung von Maßnah
men, der Berufsfürsorge, einschließlich der 
Bewilligung von Ein- und Umschulungen,

«) DZW. XI S. 724.
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entscheidet ohne Rücksicht auf die Art und 
Dauer ausschließlich die Hauptfürsorge
stelle, auch wenn die berufsfürsorgerischen 
Maßnahmen schon zu einem Zeitpunkt be
ginnen, in dem der Beschädigte noch nicht 
aus dem Wehrdienst entlassen ist. Die 
Vorschriften des Erlasses des Oberkom
mandos der Wehrmacht vom 25. Februar 
1943 - B 30 p 11 In FV/W Vers (IV a 2) —, 

1200/43
betr. beschleunigter Arbeitseinsatz Ver
sehrter in kriegswichtigen Betrieben, blei
ben unberührt.

9. Die Kosten einer Einschulung oder 
Umschulung trägt die Hauptfürsorgestelle 
ohne Rücksicht darauf, ob der Beschädigte 
aus dem Wehrdienst entlassen worden ist 
oder nicht. Dies gilt auch für Ein- oder 
Umschulungen * von Nichtberufssoldaten, 
die am 31. März 1944 noch nicht abge
schlossen sind.

10. Die Überleitung von Verträgen, die 
die Dienststellen der Wehrmacht über die 
Bereitstellung von Schulungseinrichtungen 
mit den Beteiligten abgeschlossen haben, 
auf die Hauptfürsorgestellen ist durch 
Runderlaß vom 15. März 1944 *- RAM. 
VIII b 546/44 A, OKW. 30 p 11 AWA/In
FV/W Vers (IV) i , 7---------- 77Ö/44-------  ~ besonders geregelt.

sorgestellen und Fürsorgestellen sind so 
rechtzeitig in ihre neuen Aufgaben ein
zuweisen, daß die Berufsfürsorge der Be
schädigten nicht leidet oder stockt. Über 
bereits eingeleitete Maßnahmen der Wehr- 
machtfürsorgeoffiziere haben sich die 
Hauptfürsorgestellen rechtzeitig zu unter
richten. In der Regel sind ihnen oder den 
Fürsorgestellen laufende Fälle schon da
durch bekannt, daß sie bei den vorbereiten
den Maßnahmen der Wehrmachtfürsorge
offiziere zur Mitarbeit herangezogen wor
den sind.
III. Allgemeine Bestimmungen.

15. (1) Bei der Durchführung der Be-' 
rufsfürsorge im einzelnen ist der Rund
erlaß des Reichsarbeitsministers über die 
erhöhte Berufsfürsorge für Versehrte des' 
gegenwärtigen Krieges vom 15. November 
1941 (RAB1.S.I 512, RVB1. S.67,RMBliV. 
S. 2075)2) Nr. 1 bis 7 entsprechend anzu
wenden. Die Vorschriften des bereits aaO. 
genannten Erlasses des Oberkommandos 
der Wehrmacht vom 25. Februar 1943 blei
ben unberührt.

(2) Die Hauptfürsorgestellen haben ins
besondere die Lage der in Arbeit unter
gebrachten erblindeten, himverletzten und 
doppelamputierten Beschädigten sowie an-

_____ deren Beschädigten mit besonders schweren
11. Die Wehrmachtfürsorgeoffiziere ge- , Körperschäden zu verfolgen und sich dafür 
~ Li----— ” «■ P 'einzusetzen, daß sie ihren Beruf unter ge

eigneten Arbeitsbedingungen ausüben kön
nen. Wegen der Heranziehung anderer 
Stellen, die eine geeignete Unterbringung 
der Schwerbeschädigten fördern können, 
wird auf Nr. 7 des genannten Rundcrlasses 
vom 15. November 1941 besonders hinge
wiesen. An die Stelle der darin genannten 
Industrie- und Handelskammern sind in
zwischen die Gauwirtschaftskammern ge
treten. An der Beurteilung, ob ein be

ben bis zum 31. März 1944 ihre laufencfcn 
und abgeschlossenen Betreuungsakten über 
Nichtberufssoldaten an die für den Wohn
ort des Beschädigten zuständige Hauptfür
sorgestelle ab. Die Hauptfürsorgestellen 
leiten die Akten an die Fürsorgestellen der 
Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterblie
benenfürsorge weiter, soweit diese die Be
rufsfürsorge und die soziale Fürsorge für 
die in Betracht kommenden Beschädigten 
durchzuführen haben.

12. Die Hauptfürsorgestellen haben der 
für den dauernden Wohnort des Beschä
digten zuständigen Landesbauemschaft alle 
aus.. ^cr Landwirtschaft stammenden Be
schädigten zu benennen mit folgenden An
gaben: Name, Vorname, Heimatort, letz
ter landwirtschaftlicher Beruf, Art der Ver
letzung und Versehrtenstufe, Zeitpunkt 
und Ort der Ein- oder Umschulung, An
gabe des künftigen Berufs, für den der 
Beschädigte ein- oder umgeschult wird (Er
lasse des Oberkommandos der Wehrmacht 
vom 4. Februar 1941 — 30 p 11 W Vers
(IV a)/WU (L) , “—~---- T-----377/41------------ und des Reidisarbeits-
ministers vom 5. März 1911 - II b 863/41 -) JQ DiC HaupffürsorEC'stdlc kann 

13. Die Neuregelung der Versehrlenei^ “
satzstatistik (Erlasse des Reichsarbeitsmini
sters vom 13. Januar 1941 — V d 4203 (B) 
235 — und vom 1. März 1941 — Ilb 
623/41 —) bleibt Vorbehalten.

14. Die an der Überleitung beteiligten 
Beamten und Angestellten der Hauptfür-
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stimmter Arbeitsplatz für den Beschädigten 
geeignet ist und dessen Leistungsfähigkeit 
entspricht, ist in Zweifelsfragen technischer 
oder ärztlicher Art das Gewerbeaufsichts
amt oder der Staatliche Gewerbearzt zu 
beteiligen.

16. (1) Bei der Erfüllung der nach diesem 
Erlaß den Hauptfürsorgestellen obliegen
den Aufgaben sind die Fürsorgestellen der 
Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterblie- 
benenfürsorge möglichst weitgehend efnzu- 
schalten. Die, Einzelheiten der Zusammen
arbeit zwischen der Hauptfürsorgestelle 
und den Fürsorgestellen ihres Bereichs sind 
örtlich _zu regeln.

ptfürsorgcstelle kann sich
______________ auch

eigener Außenstellen bedienen. Neue 
Außenstellen soll sie nur cinrichten, soweit 
die Durchführung der Aufgaben nicht 
durch entsprechende Einschaltung der Für- 
sorgestcllen sichergestellt werden kann.

J) DZW. XVII S. 256.



(3) Die Verantwortung der Hauptfür
sorgestelle für die Erfüllung der sich aus 
diesem Erlaß ergebenden Aufgaben wird 
durch die Einschaltung der Fürsorgestellen 
nicht berührt.

17. Jn allen Fragen der beruflichen Für
sorge für die Beschädigten haben die 
Hauptfürsorgestellen, abgesehen von der 
dauernden Fühlung mit den Dienststellen 
der Reichsversorgung, ständige Verbindüng 
mit den Behörden der Arbeitseinsatzver- 
waltung, den Dienststellen der Wehimacht 
sowie dem Hauptamt für Kriegsopfer der 
NSDAP, und den Kriegsopferämtem 
(NSKOV.) zu halten.

18. (1) Die reichen Erfahrungen aus der 
Betreuungsarbeit der Dienststellen der 
NSKOV. sollen sich in der Berufsfürsorge 
und sozialen Fürsorge der Fürsorgebehör
den auf Grund ihrer engen Fühlung voll 
auswirken.

(2) Der „Beistand“ der NSKOV. erfüllt 
eine Betreuungsaufgabe der NSDAP.; er 
kann Wünsche des Beschädigten für die 
Berufsfürsorge dem Beauftragten der 
Hauptfürsorgestelle vortragen und ihm 
gegenüber vertreten. Die Berufsfürsorge 
selbst wird jedoch nicht durch den Bei
stand, sondern stets nur durch die Haupt
fürsorgestelle durchgeführt. Der Beistand 
bedarf zur Durchführung seines Dienstes 
keiner Vollmacht; er erhält aber vom Gau
obmann der NSKOV. einen auf seinen 
Namen lautenden Ausweis. Das. Nähere 
über die Zusammenarbeit zwischen dem 
Beauftragten der Hauptfürsorgestclle und 
dem Beistand der NSKOV. wird von der 

•Hauptfürsorgestelle und dem Amt für
Kriegsopfer bei der Gauleitung der 
NSDAP, unmittelbar vereinbart.

(3) Außer den Beiständen werden von 
der NSKOV. nach § 144 WFVG. „Bevoll
mächtigte“ zur Vertretung der Fürsorgc- 
und Versorgungsangelegenheiten allgemein 
beauftragt. Grundsätzlich werden nur 
hauptamtlich Angestellte der NSKOV. be
auftragt; ihre Aufgaben und Pflichten ent
sprechen denen eines nationalsozialistischen 
Rechtswahrers. Darüber hinaus wirken sie 
mit bei der politischen Erziehungsarbeit 
der NSDAP.’ Darum ist auch eine stete 
Fühlungnahme der Fürsorgebchörden mit 
den Bevollmächtigten der NSKOV. not
wendig.

19. Das vertrauensvolle Zusammenwirken 
der Fürsorgebehörden mit allen beteiligten 
Stellen von Partei, Staat, Wehrmacht und 
Wirtschaft verbürgt eine Gemeinschafts
arbeit, die nach wie vor eine der wichtig
sten Voraussetzungen für die umfassende 
Fürsorge für die kriegsbeschädigten Kame
raden bildet.
Krankenversicherung der Rentner; hier: 
a) Verhältnis der Leistungen nach § 14 der 

Verordnung vom 4. November 1941 und

der Leistungen auf Grund freiwilliger 
Versicherung nach der Reichsversiche
rungsordnung zu den Leistungen nach 
§ 9 der Verordnung vom 4. November 
1941;

b) Leistungen bei Doppelversicherung.
Sehr. d. RAM. an das Oberversicherungs1 
amt Dortmund v. 25.2.1944 — II 143/44 — 

(RABl. S. II 62):
Zu den mir vorgelegten Fragen nehme 

ich wie folgt Stellung:
Zu a:

Nach der Verordnung über die Kranken
versicherung der Rentner vom 4. Novem
ber 19411) haben die lediglich der allge
meinen Rentnerkrankenversicherung ange
hörenden Rentner einen selbständi
gen Versicherungsschutz. Ist die auf einem 
Beschäftigungsverhältnis beruhende Ver
sicherungspflicht des Rentners weggefallen, 
so ändert sich damit das Versicherungsver- 
hältnis, und es tritt nunmehr an die Stelle 
des im § 14 der Verordnung vom 4. No
vember 1941 geregelten Versicherungs
schutzes der Versicherungsschutz nach § 9 
aaO. Hat der Rentner von der Kranken
kasse, der er als versicherungspflichtig Be

schäftigter angehörte, Krankenhauspflege 
bis zum Ablauf der geset?- und satzungs
mäßigen Unterstützungsdauer erhalten, so 
kann ihm daher die für die Durchführung 
der allgemeinen Rentnerkrankenversiche
rung zuständige Krankenkasse für die Folge
zeit nach pflichtmäßigem Ermessen erneut 
Krankenhauspflegc nach § 9 aaO. bis zum 
Ablauf der neuen Unterstützungsdauer ge» 
währen. Dies gilt auch dann, wenn es sich 
bei der nach § 14 und später nach § 1 der 
Verordnung vom 4. November 1941 zu
ständigen Krankenkasse um ein und den
selben Versicherungsträger handelt, weil es 
für die Gewährung der Krankenhauspflege 
nicht auf die, Kassenzuständigkeit, sondern 
lediglich auf das ihr zugrunde liegende ver
änderte Versicherungsverhältnis ankommt.

Die vorstehenden Ausführungen gelten 
entsprechend für Rentner, die zunächst 
nach § 313 RVO. freiwillig weiterversichert 
waren und nach Wegfall dieser Versiche
rung die Leistungen der allgemeinen Rent- 
nerkrankenversienerung beanspruchen.
Zu b:

Die Verordnung über die Krankenver
sicherung der Rentner gibt den Rentnern 
einen Versicherungsschutz, der neben dem 
Versicherungsschutz aus einer freiwilligen 
Versicherung besteht, die der Rentner etwa 
über den Zeitpunkt des Beginnes seiner 
allgemeinen Rentnerkrankenversicherung 
hinaus beibehalten oder im Anschluß an 
das Ausscheiden aus einer versichcrungs- 
pflichtigen Beschäftigung nach § 14 der 
Verordnung vom 4. November 1941 in 
Verbindung mit § 313 RVO. neu begründet

’) DZW. XVII S. 260.
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hat. Diese beiden Versicherungsverhältnisse 
stehen selbständig nebeneinander. Daher 
wirkt sich die Erkrankung des Rentners im 
Rahmen eines jeden Versicherungsverhält- 
nisses grundsätzlich voll aus. Der Rent
ner, der sowohl der allgemeinen Rentner
krankenversicherung angehört als auch 
nach § 313 der Reidisversicherungsordnung 
freiwillig weiterversichert ist, kann demge
mäß im. Versicherungsfalle wählen, ob er 
Krankenhilfe von der. zur Durchführung 
der allgemeinen Rentnerkrankenversiche
rung nach § 1 der Verordnung vom 4. No
vember 1941 berufenen Kasse oder von 
der nach § 313 RVO. zuständigen Kasse 
beanspruchen will. Hat er von der zunächst 
in Anspruch genommenen Kasse Kranken
pflege in der Form der Krankenhauspflege 
erhalten, so schließt die Aussteuerung mit 
dieser Leistung nicht aus, daß ihm von der 
später in Anspruch genommenen anderen 
Kasse im Anschluß an die von der ersten 
Kasse geleistete Krankfcnhauspflege weitere 
Krankenhauspflege längstens bis zum Ab
lauf der dann aus dem anderen Versiche
rungsverhältnis beginnenden neuen Aus- 
stcuerungsfrist gewährt wird. Die gleiche 
Rechtslage ist dann gegeben, wenn der 
•Rentner bei desselben Kasse freiwillig und 
nach § 1 der Verordnung vom 4. Novem
ber 1941 auf Grund der allgemeinen Rent- 
norkrankenvcrsichcrungspflicht gesetzlich 
versichert ist. Da der Rentner für die frei
willige Versicherung besondere Beiträge 
zahlt, ist dieses Ergebnis auch gerechtfertigt.
Anwendung der §§ 209 a und 209 b RVO. 
auf nichtversicherte Arbeitslose in den 

Alpen- und Donau-Reichsgauen. 
RdErl. d. RAM. v. 14. 4. 1944 - II 3010/44 

- (RABL S. II 91):
Auf Grund des § 48 der Verordnung 

über die Einführung der Sozialversicherung 
im Lande Österreich vom 22. Dezember 
1938 (RGBl. I S. 1912)1) bestimme ich:
1. Der Leiter der Krankenkasse wird er

mächtigt, die Bestimmungen der §§ 209 a 
und 209 b RVO. auch dann anzuwen
den, wenn zwischen einer bestandenen 
Versicherung und dem Eintritt in die 
Wehrmacht oder dem Rcichsarbeits- 
dienst oder der Teilnahme an einer 
kurzfristigen Ausbildung oder einer 
Übung der Wehrmacht eine in den Al
pen- und Donau-Rcichsgaucn verbrachte 
Zeit der Arbeitslosigkeit liegt und nach 
den Umständen des Falles glaubhaft ist, 
daß die Arbeitslosigkeit auf die dama
lige Lage des Arbeitseinsatzes in dem 
bezcidinetcn Gebiete zurückzuführen 
war.

2. Die Regelung unter Nr. 1 tritt mit dem 
1. April 1944 in Kraft, sie gilt auch für 
anhängige Fälle.

’) RÄB1. (AN.) 1939 S. IV 6; DZW. XIV 
S. 567.

Krankenpflege ausländischer Arbeitskräfte.
Erl. d. RAM. vom 22. April 1944 — II c 

418/44 - (RABL S. II 105):
Zur Vereinfachung der Beziehungen zwi

schen den Trägem der reichsgesetzlichen 
Krankenversicherung Und den Arbeits
ämtern bestimme ich im Einvernehmen mit 
dem Generalbevollmächtigten für den Ar
beitseinsatz:

1. Die Träger der Krankenversicherung 
haben allen von der Arbeitseinsatzverwal
tung angeworbenen ausländischen Arbeits
kräften im Großdeutschen Reich, im Ge
neralgouvernement und in den besetzten 
Gebieten bei Behandlungsbedürftigkcit die 
erforderliche Krankenpflege und Kranken
hauspflege auch dann zu gewähren, wenn 
ein Anspruch auf Leistungen der Kranken
versicherung nicht besteht. Dies gilt nicht 
für einheimische Arbeitskräfte im General
gouvernement und in den besetzten Ge
bieten.

2. Zuständig für die Gewährung von 
Leistungen, die über die versicherungs
mäßigen Leistungen der Krankenversiche
rung oder über die Leistungen für Ost
arbeiter hinausgehen, ist die Allgemeine 
Ortskrankenkasse oder, wo eine solche 
nicht vorhanden ist, die Landkrankenkasse, 
in deren Bezirk die Behandlungsbedürftig
keit eintritt.

3. Zum Ausgleich der den Trägem der 
Krankenversicherung entstehenden Mehr
belastung zahlt der Reichsstock für Arbeits
einsatz an die Träger der Krankenversiche
rung für jeden mit Arbeitsunfähigkeit ver
bundenen Bchandlupgsfall eines Auslän
ders 15 RM, sofern die Arbeitsunfähigkeit 
vor Ablauf von 2 Wochen nach Beginn 
des ersten Arbeitsverhältnisscs nach der 
Anwerbung eintritt; die Kosten für Kran
kenhauspflege sind in der tatsächlich ent
stehenden Höhe zu erstatten.

4. Die Träger der Krankenversicherung 
im Großdeutschen Reich fordern die zu 
erstattenden Beträge vop dem Arbeitsamt 
an, in dessen Bezirk sic ihren Sitz haben. 
Die Deutschen Krankenkassen im General-
ouvemement und in den besetzten Ge-
ieten fordern die zu erstattenden Beträge 

von der für ihren Sitz zuständigen Dienst
stelle der Arbcitseinsatzverwaltung (im 
Protektorat und Generalgouvernement bei 
den Arbeitsämtern) an.

5. Die vorstehenden Bestimmungen gel
ten vom 1. Mai 1944 ab. Soweit die Träger 
der Krankenversicherung in Krankheits
fällen, die vor dem 1. Mai 1944 cingctrc- 
ten sind, ausländischen Arbeitskräften Lei
stungen über den Rahmen der reichsgesetz
lichen Krankenversicherung hinaus gewährt 
haben oder gewähren, hanen die Arbeits
ämter, sofern nicht schon eine Abrechnung 
mit dem Träger der Krankenversicherung 
stattgefunden hat, für jeden Behandlungs-
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fall 15 RM und außerdem die etwa ent
standenen tatsächlichen Kosten der Kran- 
kcnhauspflege zu erstatten.

6. Meine Erlasse vom 8. Oktober 1941 
— Ilb 2496/41 A —, vom 3. November 
1942 — Ilb 2411/42 A vom 30. Juli 
1941 — Ilb 1766/41 A - (RAB1. [AN-1 
S. II 313) und vom 2. Januar 1942 — II b 
148/42 A — (RABl. [AN.] S. II 99) sind 
vom 1. Mai 1944 an nicht mehr anzuwenden.

Dauerauszahlungsscheine.
RdErl. d. RAM. v. 14. 4. 1944 - II 3592/44 

- (RABl. S. II 92):
Zur Verwaltungsvereinfachung bestimme 

ich:
Die Träger der Krankenversicherung 

haben Daucrauszahlungssdicinc für Kran
ken-, Haus- und Tasdicngcld sowie für 
Wochen- und Stillgeld einzuführen. Trä
ger der Krankenversicherung, bei denen 
aus besonderen Gründen die Einführung 
von Daucrauszahlungsscheinen untunlich 
oder unzweckmäßig ist, bedürfen einer 
Ausnahmebewilligung, die vom zuständi
gen Oberversicherungsamt auf Antrag er
teilt werden kann.
Bildung von SA.-Krankenhaushilfstrupps. 
RdErl. d. RMdl. v. 2. 5. 1944 — Ae 

2906/44-3900 — (MBliV. S. 447):
Nachstehende Anordnung Nr. 1/44 des 

Reichsgesundheitsführers bringe ich zur 
Kenntnis.
Anlage.
Der Reichsgesundheitsführer 
Anordnung Nr. 1/44

München, den 19. 4. 1944
(1) Die SA. hat sich dankenswerterweise 

an manchen Orten bereit erklärt, den Kran
kenanstalten bei Luftalarm Hilfsmannschaf
ten zum Transport der Kranken von den 
Krankenräumen in die Luftschutzräume zu 
stellen, wodurdi die rechtzeitige Durchfüh
rung der Luftschutzmaßnahmen in Kran
kenanstalten, die mit ihrem eigenen Per
sonal dieser Aufgabe nicht gerecht werden 
können, gesichert werden konnte. Die 
Oberste SA.-führung gibt eine Anweisung 
an alle SA.-Gruppcn, diese Hilfeleistung 
auf Anordnung nach Möglichkeit im ganzen 
Reichsgebiet zu stellen.

(2) Ich ordne daher an, daß sich die 
Leiter aller Krankenanstalten des zivilen 
Bereiches, wenn sie nach dem Urteil .des 
leitenden Arztes des Krankenhauses solche 
Hilfestellung benötigen, sofort mit den ört
lichen SA.-Führcrn in Verbindung zu 
setzen haben, um die entsprechenden Ver
einbarungen zu treffen.
Sozialrechtlichc Behandlung der Mitglieder 
der Aufräumungs- und Bauhilfstrupps zur 
beschleunigten Beseitigung von Bomben

schäden.
Bescheid des RAM. an die Rcichsgruppe 
Industrie, Berlin, vom 19. April 1944 

- II 4175/44 - (RABl. S. II 99):

Die Angehörigen der auf Grund des Er
lasses des Reichsmarschalls des Großdeut
schen Reiches über die Heranziehung der 
Selbst- und Gemcinschaftshilfe zur be
schleunigten Beseitigung von Bombenschä
den vom 23. Januar 1943 — M 2620/43 — 
(veröffentlicht im RMBliV. S. 254) gebil
deten Aufräumungs- und Bauhilfstrupps 
(sogenannte A- und B-Trupps) gehören zu 
dem Kreis der im Wege der Selbst- und 
Gemeinschaftshilfe zur beschleunigten Be
seitigung von Flieger- und Flakschädcn 
aufgerutenen Personen. Sie erhalten daher 
nach meinem Erlaß vom 6. Juli 1943 — 
II a 7457/43 — (RABl. [AN.] S. II 315) bei 
Unfällen Leistungen aus der reichsgcsctz- 
lichcn Unfallversicherung, sofern es sich nicht 
um Unfälle handelt, wegen deren Fürsorge 
und Versorgung nach der Personenschäden- 
Verordnung vom 10. November 1940 
(RGBl. I S. 1482)1) zu gewähren ist. Ver
sicherungsträger ist das Reich. Auf den 
RdErl. des Herrn Rcichsministi.rs des 
Innern, betr. Sachschäden und Unfälle bei 
der Selbst- und Gemcinschaftshilfe zur Be
seitigung von Fliegerschäden, vom 16. Juli 
1943 (RMBliV. S. 1190) weise ich außer
dem hin.

Hinsichtlich der Krankenversicherung der 
Angehörigen der genannten Trupps ist die 
Rechtslage folgende:

Da sich die Mitglieder der Aufräumungs
und Bauhilfstrupps aus den Gefolgschafts
mitgliedern der Betriebe zusammensetzen, 
dürften sie im allgemeinen auf Grund 
ihres Beschäftigungsverhältnisscs kranken
versicherungspflichtig sein. Der kurze Ein
satz im Rahmen der Selbst- und Gemein- 
schaftshilfc unterbricht das Beschäftigungs
verhältnis nicht, so daß auch die Kranken
versicherungspflicht fortbcsteht. Werden die 
Hilfstrupps außerhalb des eigenen Betrie
bes beschäftigt, so wird durch einen solchen 
kurzfristigen Einsatz das Beschäftigungs
und damit das Krankenversicherungsver
hältnis ebenfalls nicht geändert.

Audi in der Rentenversicherung bleiben 
die Gefolgschaftsmitglicder, die zu den 
Aufräumungs- und Bauhilfstrupps heran
gezogen sir.J während dieser nur kurz
fristigen Beschäftigung im Beschäftigungs
verhältnis bei ihrem bisherigen Betriebe. 
Sic sind daher von diesem in der Renten
versicherung im bisherigen Versichcrungs- 
zweig weiterzuversichern.

’) DZW. XVI S. 243.
Unfallversicherung.

RdErl. des RMdl. vom 12, 4. 1944 - III b 
1884/43-7086 - (MBliV. S. 367):

(1) Im Einvernehmen mit dem RFM. und 
dem RAM. bestimme ich auf Grund des 
§ 624 Abs. 1 Budist. b RVO. in der Fass, der 
i. VO. zur Durchführung und Ergänzung 
des VI. Ges. über Änderungen in der Un-
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fallversicherung vom 20. 8. 1942 (RGBl. I 
S. 532)1) für Versicherte in Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts meines staatlichen — nicht kommu
nalen — Geschäfts- und Aufsichtsbereichs 
sowie in den ihrer Aufsicht unterstehenden 
sonstigen Unternehmen, die in selbständi
ger Rechtsform betrieben werden und an 
denen das Reich wesentlich beteiligt ist, 
das Reich zum Träger der reichsgesetzlichen 
Unfallversicherung.

(2) Die Aufgaben der Unfallversicherung 
werden, sofern nichts anderes angeordnet 
ist, von der Reichsausführungsbehörde für 
Unfallversicherung in Berlin SW 68, Neue 
Grünstr. 17, wahrgenommen.

’) DZW. XVIII S. 189.
Gemeindliche Unfallversicherung; hier: Aus
legung des Begriffs „überwiegende ge

meindliche Beteiligung**.
Erl. d. RAM. vom 25. April 1944 
— II 3640/44 — (RABl. S. II 107):

Zur Durchführung der Nr. 2 meines Er
lasses vom 16. März 1942 (RABl. [AN.) 
S. II 201)1) bemerke ich im Anschluß an 
meinen Erlaß vom 6. Februar 1943 — II a 
1235/43 — (RABl. [AN.] S. II 65) im Ein
vernehmen mit dem Herrn Reichsminister 
des Innern und dem Herrn Reichswirt
schaftsminister:

I. Bei der Prüfung der Frage, ob eine 
Gemeinde (ein Gemeindeverband) an einem 
Unternehmen, das in einer selbständigen

’) DZW. XVIII S. 33.

Rechtsform betrieben wird, als überwie
gend beteiligt anzusehen ist, ist von 
der Rechtsform des .Unternehmens auszu
gehen. Danach ergibt sich:
1. Bei Unternehmen, die in einer Rechts

form des privaten Rechts betrieben wer
den, liegt eine überwiegende gemeind
liche Beteiligung dann vor, wenn die 
Gemeinde (der Gemeindeverband) oder 
mehrere Gemeinden (Gemeindeverbände) 
am Kapital des Unternehmens über
wiegend beteiligt sind.

2. Bei öffentlich-rechtlichen Unternehmen 
(z. B. Zweckverbänden, öffentlich-recht
lichen Körperschaften usw.), bei denen 
das Kapital meist nicht die Grundlage

/ des Unternehmens bildet, ist eine über
wiegende gemeindliche Beteiligung an
zunehmen, wenn der Gemeinde oder 
den Gemeinden (dem Gemeindeverband 
oder den Gemeindeverbänden) nach der 
Verfassung der betreffenden Einrichtung 
der ausschlaggebende Einfluß auf die 
Verwaltung und die Führung des Un
ternehmens zukommt. Ob diese Vor
aussetzung zutrifft, muß von Fall zu 
Fall entschieden werden. Sollten sich 
hierbei Auslegungsschwierigkciten er
geben, ist mir zu berichten.

II. Für die Durchführung der reichsge
setzlichen Unfallversicherung der Versicher
ten bei den der Wirtschaftsgruppe Öffent
lich-Rechtliche Kreditanstalten angeschlos
senen Instituten ist die Berufsgenossen
schaft für reichsgesetzliche Unfallversiche
rung zuständig.

Umschau

Das soziale Leben der europäischen Völker.
Auf der von dem Wissenschaftlichen In

stitut der Deutschen Arbeitsfront im März 
1944 veranstalteten Tagung haben führende 
Sozialpolitiker und Sozialwisscnschaftler 
der europäischen Völker als Abschluß 
einer mehrtägigen Aussprache in gemein
samer Arbeit ein Schh’ßprotokoll formu
liert, das u. a. nachsi ende Programm
thesen als Ordnungspri ipjen für die For
mung des sozialen Leben der europäischen 
Völker enthält:

Der Dreiklang von Gemeinschaft. Per
sönlichkeit und Leistung als Grundakkord 
der von den europäischen Völkern ersehn
ten Sozialordnung setzt eine Reihe von 
Ordnungsprinzipien voraus, deren wich
tigste etwa folgende sind:

1. Ausgangspunkt jeder sozialistischen 
Ordnung ist die Volksgemeinschaft; ihr 
ordnen sich alle Einzclintcressen unter,

sie sichert Leben und Fortbestand der 
Persönlichkeit. Die Sozialpolitik kann 
sich daher nicht darauf beschränken, 
dem gelegentlichen Vorteil einzelner 
Personen und Gruppen zu dienen. Sie 
ist der Inbegriff all der Grundsätze 
und Maßnahmen, die ein gesundes Ver
hältnis aller Volksgenossen, 
gleichgültig, ob sie in selb
ständiger oder abhängiger 
Stellung sind, zur Volksgemein
schaft auf die Dauer sicherstellen.

2. Die Gemeinschaft ist nur lebensfähig, 
wenn sie sich auf Persönlichkei
ten stützen kann, die in der Lage und 
gewillt sind, bei jeder ihrer Handlun
gen ein größtmögliches Maß von Ver
antwortung gegenüber der Gemein
schaft auf sich zu nehmen.

3. Die Leistung ist die Gesamtheit der 
Dienste, die der einzelne der Volks
gemeinschaft auf allen Gebieten des
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völkischen Lebens erbringt. Die Lei
stung für die Gemeinschaft 
bestimmt den sozialen Rang 
und die soziale Steilung der Persön
lichkeit. Damit wird die Leistung zum 
Mittelpunkt der sozialen Ordnung.

4. Die erfüllte Pflicht zur Arbeit ist die 
Voraussetzung für die Zugehörigkeit

' zur Volksgemeinschaft und zur Teil
nahme an ihren Rechten.

5. Die zentrale Stellung von Leistung und 
Arbeit in der sozialen Ordnung führt 
zur A b 1 e lyi ung aller Vor
rechte, die* nicht auf persönlichem 
Einsatz beruhen.

6. Sie führt aber ebenso zur Forderung, 
daß jedem Volksgenossen alle Ausbil- 
dungs- und Entwiddungsmögli<hkeiten 
offen stehen, die seiner Begabung 
entsprechen.

7. Bei aller Notwendigkeit einer "plan
mäßigen Lenkung der Arbeitskraft 
wird die Volksgemeinschaft dafür sor
gen, daß*die — dank ihrer Mithilfe — 
ausgebildeten und geförderten Bega
bungen aus freiem Entschluß und 
freier Verantwortung dem ihrem Kön
nen und den volksgemeinscnaftlichen 
Bedürfnissen entsprechenden Arbeits
platz zustreben.

8. Jeder persönliche Aufstieg wäre nutz
los, wenn nicht die Familie als 
Keimzelle des Volkes eine be
sondere Förderung erführe. Die Per
sönlichkeit muß die durch ihre Leistung 
erworbene Stellung in der Volks
gemeinschaft auch durch die Gründung 
und Entwicklung einer gesunden Fa
milie rechtfertigen.

9. Jede Persönlichkeit soll ihr Schicksal 
aus eigener Verantwortung gestalten. 
Der Volksgemeinschaft aber obliegt 
die Sorge dafür, daß keines ihrer Glie
der unverschuldet in Not gerät. Sie 
garantiert daher Sicherheit des 
Lebensabends, Sicherheit 
bei Krankheit, Invalidität 
und Mutterschaft sowie das 
Auskommen der Witwen und 
Waisen.

10. Der Pflicht zur Arbeit entspricht das 
Recht auf gerechten Lohn für jede 
Arbeit.

11. Lohn und Leistung können auf die 
Dauer nur im Einklang gehalten wer
den, wenn die Sorge um die soziale 
Gerechtigkeit zum beherrschenden 
Grundsatz des völkischen Lebens er
hoben ist und alle Handlungen der 
Volksgemeinschaft wie der Persönlich
keit durchzieht.

12. Volksgesundheit und körperliche wie 
geistige Ertüchtigung sind tragende 
Pfeiler einer dauerhaften sozialen Ord
nung und sind daher besonders groß
zügig zu pflegen.

13. Die Teilnahme am Kulturleben der 
Volksgemeinschaft macht den Schaffen
den erst zu ihrem vollgültigen Mit
glied. Ausreichende Freizeit 
und Sorge für ihre dem Kul
turstand des Volkes ent
sprechende Ausgestaltung 
gehören damit zu den vor
nehmsten Aufgaben der Sozial
politik.

14. Der soziale Friede erfordert eine dem 
Wohl des Volkes angemessene Ord
nung des Grundbesitzes, des Bauern
tums wie überhaupt der gesamten 
Landarbeit.

15. Der völkische Sozialismus ist der In
begriff von Vernunft und Gerechtig
keit bei der Ordnung dfer sozialen 
Probleme. Er stellt sich in bewußten 
Gegensatz sowohl zum Liberalismus 
und Kapitalismus als auch zum Mar
xismus jeglicher Prägung. Er kann nicht 
auf Teilgebiete beschränkt bleiben. Er 
erfordert daher vor allem auch die 
Führung der Wirtschaft nach 
sozialistischen Grundsätzen.

16. Welche Wege ein Volk zur Verwirk
lichung dieses Zieles beschreitet, hängt 
von den verschiedensten Voraussetzun
gen ab, die es bei sich vorfindet. Der 
Sozialismus ist kein Schema, das 
dem Leben der Völker' aufgezwungen 
werden könnte, sondern eine Idee, um 
das Leben der europäischen Völker
gemeinschaft voll zu entfalten. Die 
praktische Sozialpolitik wird die viel
fältigsten Wege beschreiten, um von 
der allgemeinen Idee zur Wirklich
keit eines völkischen Sozialismus zu 
kommen.

Erweiterung des Personenkreises im § 17 
des Gesetzes über weitere Maßnahmen in 
der Reichsversicherung aus Anlaß des 

Krieges.
In dem Erlaß vom 29. Juli 1943 — Ila 

7942/43 - (RABL S. II 370) hatte der 
Reichsarbeitsminister zum Ausdruck ge
bracht, daß er beabsichtige, demnächst den 
§ 17 Abs. 1 des Gesetzes über weitere 
Maßnahmen in der Reichsversicherung aus 
Anlaß des Krieges vom 15. Januar 1941 
(RGBl. I S. 34) dahin abzuänaem, daß er 
entsprechend auf Personen anzuwenden ist, 
die zwar nicht als Soldaten eingezogen 
sind, aber ähnliche Dienste leisten. Das 
Reichsversicherungsamt werde in Zweifcls- 
fällcn bestimmen, was als ähnlicher Dienst 
im vorstehenden Sinne anzusehen ist. Das 
Reichsversicherungsamt hat nunmehr be
stimmt, daß ähnlicher Dienst jede Dienst
leistung bei besonderem, kriegsmäßig be
dingtem Einsatz einer Einheit ist (RABL 
S. II 59).

Nach der Zweiten DurchfVO. vom
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5. April 1944 (RGBl. I S. 93) tritt bei Sol
daten der Versicherungsfall der Invalidität 
oder Berufsunfähigkeit nicht vor der Ent
lassung aus dem aktiven Wehrdienst ein.
Auslegung des Begriffs Berufssoldat in der 

Krankenversicherung.
Das Oberkommando des Heeres hat in 

einem Bescheid vom 25. Januar 1944 — 
31 o 12 V 8 (III, 1) 63/44 — (RABl. S. II 50) 
eingehende Ausführungen über den Be
griff Berufssoldat gemacht. Danach zählen 
Soldaten, die sich nach Erfüllung der zwei
jährigen aktiven Wehrdienstpflicht zur Er
füllung einer Gesamtdienstzeit von 4’/a oder 
5 Jahren verpflichten, nicht mehr zu den 
Berufssoldaten.

Da § 209 b RVO. auf alle Soldaten, die 
vor Eintritt in die Wehrmacht krankenver
sichert waren, auch dann anzuwenden ist, 
wenn sie ihren Wehrdienst von 2 Jahren

erfüllen, kommt § 209 b in den ersten zwei 
Wehrdienstjahren auch für diejenigen Un
teroffiziere und Mannschaften zur Anwen
dung, die nach Erfüllung ihres aktiven 
Wehrdienstes Berufssoldaten werden; § 209b 

-,RVO. ist jedoch bei den Berufssoldaten 
vom Beginn der Wirksamkeit der Dienst
verpflichtung ab nicht mehr anzuwenden.

Änderung des Wehrmaditfürsorge- und 
-Versorgungsgesetzes und des Einsatzfür
sorge- und -Versorgungsgesetzes auf dem 

Gebiete der Hinterblfebenenfürsorge.
Durch Erlaß des Reichsarbeitsministers 

vom 25. Februar 1944 — VIII a 151/44 — 
(Reichs v er so rgungsbl. S. 17) ist im Zuge 
der Vereinheitlichung des Rechts vorbe
haltlich späterer gesetzlicher Regelung die 
Anwendung wesentlicher Vorsdiriften in 
veränderter Fassung angeordnet worden.
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Unrichtige Vaterschaftsanerkenntnis 128 3 
Ausschluß ehelicher Vaterschaft 16 2 
Ausland *
Einfluß v Fürsorgemaßnahmen auf Schüler

leistung 97 4/5
SchüJerfürs u Schülerieistg 97 4/5
Jugendfürsorge u Schulleistungen 97 4/5
Lernstörungen 105 4
Jugendgefährdg i USA 86 13
SozPol u Kinderschutz 164 3
Das einzige Kind 164 2
Verziehen d Kinder 164 2
Sozialpolitik
Allgemeines
10 T Ges z Ordnung d nat Arbeit 45 2 
Arbeitskraftpotential d Achsenmächte u 

ihrer Kriegsgegner 110 10 
Menschenführg — menschlich gesehen 6 3 

(1943)
Erziehg als Menschenführg 6 3 (1943) 
Berufsertüchtigung 84 19/24 (1943) 
Grundlagen d Leistung 6 3 (1943) 
Sozialistische Leistungssteigerung 32 3 
Gutes Licht beschleunigt Arbeit 166 34 
Arbeitskräfte durch Umschulung 67 16 
Gefolgsmann u Luftkrieg 84 19/24 (1943) 
Kriegswirtsch Probleme 168 1 (D43) 
Betriebsführer u Werkluftschutz 67 10 
Sicherheitsingenieure i Kriege 100 8/9 
Innerbetriebl Werbung 169 4 
Psychophysiologischer Plan und prakt Ar

beitsschutz i d Rüstungsindustrie 6 3 
(1943)

Schlechtwetterrcgelung 100 32, 109 32

Versorg ausländ Arbeitskräfte m Spinn- 
stoffwaren 100 11/12, 109 11/12 

Fürsorge f Bergmann 100 7, 109 7 
Was tut ein Fachamt 84 19/24 (1943) 
Betriebsverlägerung 100 32, 109 32 
Umsetzung v Gefolgschaftsangehörigen 132 

19/24
Arbeitseinsatz 
Arbeitseins 5 5/8
Arbeitseins u Arbeitseinsingenieure 5 5/8 
AE d OffenTbc 39 4/6 
Einsatzbedingungen d Ostarbeiter 100 10, 

109 10
Ausländerinneneinsatz 58 7/9 
Leistungsvoraussetz d SozVersich u Ar

beitseins 132 19/24
Arbeitsrecht, Arbeitsschutz 
Ehrenschutz i Arbeitsrecht 45 2 
Lohnausfallerstatt b Fliegeralarm, Flieger- 

schäd, Luftschutzmaßnahmen, kurzfrist 
Notdienst u Wehrdienst 100 8/9, 109 8/9 

Kündig u Erkrankg v Gefolgschaftsmitglie- 
dem unt bes Berücks d Rechtsprechung 
45 2

Arbeitsrechtl Fragen nach Fliegeralarm 
116 9 *

Frauenarbeit
Industrielle Frauenarbeit 6 3 (1943) 
Berufswünsche junger Kriegerwitwen 37 5/6 
Frauenstudium 69 Winterheft 1943/44 
Bilanz i ärztl Prax nach 6 Mon AE d be

rufsentwöhnten Frau 49.1/2 
Frauenwohnlager f dt Arbeiterinnen 100 

10, 109.10
Verdienstausgleich f erwerbstätige Mütter 

b Erkrankg d Kindes od Sperre v Kin
dertagesstätte u Schule 89 3/4 

Jugendliche
Berufsnachwuchs 1941 100 32, 109 32 
Berufserziehg u Mädchenberufsschulc 94 6 
Berufsberatg 100 7. 8/9, 10, 109 7. 8/9, 10 
Leistungssteig i Lehrwerkstatt 63 3 
Kriegsbedingte Ausbildungserschwemisse

Kriegsberufswettkampf u betriebl Nach- 
wuchserziehg 63 3 

Kriegsberufswettkampf 1944 32 4 
Betriebl Erziehungsmaßnahmen bei Jugendl 

100 32. 109 32 
Betriebliche Sozialarbeit 
SozBericht 1942 23 2 (1943)
Betriebsarzt 86 13 
Betriebssport 84 19/24 (1943)
Betriebl Altersfürsorge 32 4 
Steuerfragen d Gefolgschaftsverpfleg 116 

15/16
Weihnachtsgratifikationen 1943 100 32, 109 

32
Personalfürsorge i d Anstalt 16 2 
Gefolgschaftskartei 100 4, 109 4 
Gefolgschaftserfindg 36 4 
Weiterentwicklg >' betriebl Vorsdilagswes 

6 3 (1943)
Betriebserfahr m Vorschlagswes 96 11 (1943)

‘ • e
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Lebenshaltung, Ernährung 
C-Vitamin i tägl Nahrung 150 1/2 
Versorg Europas mit Nahrungsmitteln 73 1 
Verbrauchshaushalt i gelenkt Wirtsch 73 1 
Marktbeziehg v Hauswirtsdi u Haus- 

gemeinsch 73 1 
Preispolitik 46 10/13
Lebcnsmittclzulagen f gewerbl Arbeiter 

71 7
Brot i Gemeinschaftsverpflcgstätten f Ju-
gendl 71 4
Erwerbsbeschränkte
Maschinenschreiben f Einhänder 37 7/8
Unsere Alten 166 37
10 I Blindencaritas 16 2
Lichtblicke i Schwerhörige..leben 16 2
Ausland
Traitemcnt des cstropi6s cn Suisse Ro- 

mandc 16 2
Wohnungs- und Siedlungswesen 
Behelfsheim 84 19/24 (1943)
Bchclfsheimbau 4 5 
Behclfshcimbau 32 3 
Behelfshcim33 1/2 
Dt WohnHilfswcrk 33 23/24 
WohnGcmcinnützigkeitsredit 33 23/24 
Vcrpflichtg d Hauseigentümers z Wohn- 

raumgewinnung 33 3/4 
Erneuerung d Altstadt Nürnberg 167 

III—VI (1943)
Bebauungsplan u Schulbauten 33 3/4 
Scheucrcntwcsung i Gemcinschafislagcrn 

100 8/9
Gesundheitswesen
Allgemeines
Gesundheitsführ u Volkspflegc 53 7/8 
Gesund u wchrtüchtig 166 35 
Dt Erholungswerk i Kriege 111 11/12(1943) 
Diphtherieschutzimpfungsmaßnahmen 44 4 
Diphtheriefragen 38 15/16 
Akt Schutzirapfg geg Diphtherie b Jdl u 

Erwachsenen 64 9/10
Bckämpfg d Keuchhustens u d Asthma 

bronchiale durch Sulfothiazol 64 15/16 
Fremdkörper in Hornhaut, Berufskrank

heitsfrage 150 1/2 
Warum keine Seuchen? 86 12 
Landarzt 113 2
Arzt u medizin Wisscnsch i letzten 10 Jahren 

55 1/2
Feldschere u GD-Mädcl nach Terroran

griffen 49 1/2
Krankcnhausbüdicrci, ärztl Bcdcutg64 13/14 
Ausland
Gesundheitspflege i Niederlanden 49 1/2 
Grundsätze f Wiederaufbau d Volksgc- 

sundh 150 1/2
Mütter- und Säuglingsfürsorge 
MSchG u Sozialvcrsich u öffcntl Fürs 154 1 
MSchG u DurchführBcstitnm 132 1/6 
10 J Hilfswerk .Mutter u Kind“ 95 8 (1943) 
Ncugcborcncn-Station 166 34 
Beiderseitiges Anlegen i Ncugeborenen- 

periode 38 11/12

24

Künstl Emährg d gesund Säuglings 79 
17/18

Versorg d Univ-Kinderklin Graz m Frauen
milch 53 7/8

Schlaganfälle bei Schwangeren u Wöchne
rinnen 53 5/6

Schwangerschaftsdauer u Krieg 46 14/16 

Ausland
Mutter- u Ncugeborenenfürs i Ungarn 164 2

Jugendgesundheit 
Kinderheilkunde 64 9/10 
Jugendgesundheit i Kriege 166 37 
Hautkrankht b Schulkindern 89 3/5 
Körpcrl u geist Faktoren u Schulleistungen 

97 4/5
Spezifische Dispositionsprophylaxe i Kin- 

dcsaltcr 47 2
Scharlachschutzimpfung i Langensalza 29 

23/24 (1943)
Bekämpfung der Tuberkulose 
Tbc-Bckämpfg 154 3 
Tbc-Rundschau 79 17/18 
Früherfass d Tbc 47 1 
Tbc u heiraten 47 2
Pneumothoraxbchandlg u Schwangcrsch b 

Lungcn-Tbc 135 11/12 
Sollen tbc Arzte Tbc-Arzte werden 29 

23/24 (1943)
AE d Offen Tbc 39 4/6 
Bedeutung d Konstitution f Pncumothorax- 

behandlg 38 13/14 _>
Mutter- u Kinderfürsorge i Kampf geg Tbc 

164 3 
Ausland
Ausbau d TbcVcrsich (Schweiz) 104 3/4

Bekämpfung der Giftsuchten 
Tabakanamnese 29 23/24 (1943)
Krebsbekämpfung
Frühbchandlg ausschlaggebend 166 34
Ausland ‘
Bösartige Neubildungen i Bulgarien (Krebs) 

148 3/4
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 
Ausland
Syphilis bei i Osten kämpt rumän Armee 

150 1/2
Sozialversicherung
Allgemeines
SozVcrsich i besetzt Gebieten Kärntens u 

Krains 100 7, 1 7
SozVcrsichcrungsvorschriftcn als Schutzge

setz 132 19/24
Vcrfahrcnsvcreinf i Rcichsvcrsich währ d 

Krieges 51 3/4
Leistungsvoraussetz d Soz Versieh u AE 

132 19/24
Krankenversicherung
Vcrbcss i gesetzt KKV 100 32. 1 32
Krankenversich u Beihilfe 36 4




